
Hing nach dem Gemeinlastprinzip setzt ihr 
die zunehmend fühlbarer werdende Finanzkri-
se des Staates Grenzen bzw. es werden inner-
halb des knappen öffentlichen Budgets Um- 
schichtungen erzwungen, die potentiell zuun-
gunsten sozialer Belange gehen können.

3. Problemverschiebung
Entsorgung in der vorherrschenden Weise 
schafft neue Sorgen, weil die Schadstoffe 
zwar am Eindringen in das jeweilige Umwelt-
medium gehindert werden, aber als solche 
dennoch entstehen und beseitigt werden müs-
sen. Solange keine ausreichende Recycling-
technologie vorliegt oder umweltneutrale Be-
seitigungsverfahren entwickelt sind, führt 
dies hin und wieder zu dem Kuriosum, daß 
z. B. durch kostenintensive Reinigungsverfah-
ren Schadstoffe am Eindringen in die Fließge-
wässer gehindert werden, um dann wenig 
später ins Meer verklappt zu werden. Diese 
Form der Problemverlagerung bzw. Problem-
rotation findet man in allen Umweltberei-
chen: Zunehmende Dumping-Praktiken, über-
quellende Deponien oder sogenannte Gift-
müllskandale sind oft die Endpunkte dieser 
Entwicklung.

Je intensiver, je besser also die Reinigungs-
technologien und je strenger die staatlichen 
Emissionsnormen werden, desto schwieriger 
werden die Endbeseitigungsprobleme. Die 
Frage, wer entsorgt die Entsorgungsanlagen, 
ist in verschiedenen Staaten, und zwar gerade 
bei den umweltpolitischen Schrittmachern, 
schon längst auf der Tagesordnung. In 
Schweden z. B., das für seine außerordentli-
chen Klärleistungen bekannt ist, laufen jetzt 
große Anstrengungen an, für den rapiden An-
stieg immer schadstoffangereicherteren Klär-
schlamms (der sich deshalb auch kaum noch 
zur sonst üblichen Kompostierung eignet) 
eine umweltschutzgerechte Lösung zu fin-
den.
Dies alles sind der Entsorgungsstrategie im-
manente Probleme, die z. T. erst langfristig, 
dafür aber unausweichlich ein solches Pro-
blemniveau erreichen werden, daß es zu einer 
Änderung der vorherrschenden Umwelt-
schutzstrategie kommen muß.
Demgegenüber gibt es Defizite der traditio-
nellen Umweltpolitik, die schon jetzt zu (gro-
ßenteils physisch noch nicht verspürten) Be-
lastungen geführt haben, die quantitativ und 
qualitativ über dem Niveau bisher wahrge- 
nommener und thematisierter Umweltbeein-
trächtigungen liegen. Gemeint ist die umwelt-

schutzpolitische Ausklammerung der unzähli-
gen chemischen Substanzen, die bereits pro-
duziert und gehandelt werden, und der vielen 
hundert neuen Substanzen, die jährlich hinzu-
kommen — Stoffe, die vermarktet werden, 
ohne daß ihre Schädlichkeit für den Men-
schen und seine Umwelt zureichend berück-
sichtigt ist.
Das Dilemma einer ansteigenden „toxischen 
Gesamtsituation" entsteht vor allem dadurch, 
daß erstens die Selektionskriterien bisheriger 
Umweltschutzmaßnahmen überwiegend Schad-
stoffe in das administrative Regelungswerk 
einbezogen haben, die einen hohen Auf-
merksamkeitswert und eine hohe Erfolgsaus-
sicht bei ihrer Kontrolle hatten, daß zweitens 
die Umweltpolitik im allgemeinen auf eine 
Beseitigung von Schadstoffen abzielt, die in 
ihrer schädlichen Wirkung bekannt sind, und 
nicht auf eine Risikoverhinderung (bzw. -min- 
derung) abstellt, und daß drittens das Rege-
lungswerk in den meisten Fällen medienge-
bunden und nicht medienübergreifend ansetzt.
So kommt es, daß Emissionen erst dann in 
den administrativen Maßnahmenkatalog auf-
genommen werden, wenn sich ihre schädliche 
Wirkung «mit großer Sicherheit nachweisen 
läßt, wobei in der Regel nur ihre medialen Ef-
fekte berücksichtigt und gesetzlich geregelt 
werden. Dementsprechend gibt es Standards 
und Auflagen für einzelne Schadstoffe, bezo-
gen auf ihre Wirkung in einem Medium (Luft, 
Wasser, Boden) bzw. unter Berücksichtigung 
ihrer gesundheitlichen Auswirkungen, aber 
keine umfassende Berücksichtigung all ihrer 
Gesundheits- und Umweltaspekte innerhalb 
des gesamten ökologischen Kreislaufs, ange-
fangen bei der Produktion bis hin zur Abfall-
beseitigung.
Diese Selektivität bei der Auswahl sowohl 
der Schadstoffe als auch der Risikobereiche 
führte unvermeidlich dazu, daß es zu schwer-
wiegenden Umweltbeeinträchtigungen und 
Gesundheitsschädigungen (oft mit Todesfol-
gen) durch Stoffe kam, für die dann im Nach-
hinein durch ein oftmals zeitraubendes parla-
mentarisches Procedere erst die gesetzlichen 
Eingriffsmöglichkeiten geschaffen werden 
mußten.
Die nachträglichen Maßnahmen erwiesen sich 
häufig dadurch als besonders schwierig, 
weil
— der Schadstoff inzwischen weit verbreitet 
war,
— eine Schadstoffbilanz als Voraussetzung 
für gezielte Maßnahmen (die z. B. gezeigt hät-



ten, in welchen Mengen und Produkten der 
betreffende Stoff vorhanden ist) nicht exi-
stierte und
— der Stoff inzwischen oftmals eine hohe ge-
samtwirtschaftliche Bedeutung gewonnen hat-
te.
Einige herausragende Beispiele beleuchten 
schlaglichtartig die Relevanz der vorherge-
henden Überlegungen. Am bekanntesten ist 
wohl der Fall DDT, diente doch dieses Pesti-
zid auch der Meadows-Gruppe als entschei-
dender Parameter für die Umweltqualitätsva-
riable in ihrem Weltmodell. Ursprünglich als 
Schädlingsbekämpfungsmittel wegen seiner 
Bedeutsamkeit nobelpreisgewürdigt, zeigten 
sich erst nach Jahrzehnten seine nachteiligen 
Wirkungen für Mensch und Umwelt, die auch 
durch weitgehende Produktions- und Anwen-
dungsbeschränkungen wegen der starken Per-
sistenz dieses Stoffes nur sehr allmählich ver-
ringert werden können.
Fälle von Quecksilber- und Cadmiumvergif-
tungen in Japan (die sog. Minamata- und Itai- 
Itai-Krankheiten) mit zahlreichen Todesfällen 
und schwerwiegenden Gesundheitsfolgen 
zeigten insbesondere, daß die Langsamkeit 
des gesetzgeberischen Prozesses mit zusätzli-
chen Menschenleben bezahlt werden muß.
Aber auch Stoffe, die als toxisch völlig unbe-
denklich galten, erwiesen sich langfristig als 
äußerst schädlich, wie am Beispiel PCB nach-
zuweisen ist. Diese chemische Substanz wird 
vor allem wegen ihrer hervorragenden physi-
kalisch-chemischen Eigenschaften in Form 
von ölen oder Wachsen in der Elektrotech-
nik, bei Transformatoren, als Schmiermittel, 
Hydraulikflüssigkeit oder als sogenannter 
Weichmacher in der Kunststoffproduktion 
(u. a. für Farben und Lacke) eingesetzt. PCB 
it seit Anfang der dreißiger Jahre im Ge-
brauch, seine Toxizität wurde aber erst in 
den späten sechziger Jahren mehr oder min-
der zufällig entdeckt. Inzwischen ist dieser 
Stoff ähnlich wie DDT weltweit verbreitet 
und wurde in etwa gleichen Größenordnun-
gen in Nahrungsmitteln (bis hin zur Mutter-
milch) nachgewiesen. Er fand als Schadstoff 
vor allem dadurch erst so späte Aufmerk- 
kamkeit, weil seine akute Toxizität sehr ge-
ring war, so daß seine chronische Toxizität 
(mit Wirkungen wie Leber- und Hautschäden) 
nicht zureichend beachtet wurde. Vom sehr 
spät geäußerten Risikoverdacht bis hin zu ge-
setzlichen Maßnahmen war es dann ein dor-
nenreicher Weg, weil im allgemeinen die Ri-
sikoschwelle, ab deren Überschreitung admi-

nistrative Maßnahmen ergriffen werden, zu-
gunsten der Wirtschaftsfreiheit so hoch ange. 
setzt ist, daß oftmals erst das „body. 
counting“ als hinreichender Beleg für Schäd-
lichkeit anerkannt wird.
In den meisten Staaten bestehen inzwischen 
— wie auch für DDT — gesetzliche Regelun-
gen für diesen Stoff. In der Regel wird seine 
Verwendung nur noch in sog. geschlossenen 
Systemen gestattet; in den USA kündigte der 
einzige US-Hersteller von PCB (Monsanto) an, 
daß er die Produktion Ende Oktober 1977 be-
enden wird — vermutlich nicht zuletzt auf-
grund der verschärften Bestimmungen im 
Ende 1976 erlassenen Umweltchemikalienge-
setz.
Wie bei anderen Schadstoffen wurden auch 
im Fall PCB erst sehr spät Gegenmaßnahmen 
ergriffen, obwohl schon 1968 über tausend 
Personen in Japan teilweise erhebliche Ge-
sundheitsschäden durch PCB-Vergiftungen er-
litten haben. Gar nicht erstaunlich — nämlich 
bei Würdigung der sonstigen umweltpoliti-
schen Leistungen — ist, daß die EG-Kommi- 
ssion erst Ende 1975 dem Rat Richtlinienvor-
schläge für PCB zur Verabschiedung vorleg-
te.
Am Beispiel des jüngsten Unflücksfalles mit 
dem Pestizid Kepone in den USA, bei dem es 
zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden 
(Gehirn- und Leberschäden, Sterilität) und 
Umweltbelastungen kam, wird erneut deut-
lich, daß trotz aller bekannten bisherigen Un-
glücksfälle immer noch kein funktionierendes 
Regelungssystem geschaffen worden war, so 
daß wieder einmal die vorhandenen gesetzli-
chen Grundlagen versagten. Im Falle Kepone 
wurden erst dann umfangreiche Umweltunter-
suchungen eingeleitet, als bereits Gesund-
heitsschäden bei den Arbeitern der Herstel-
lerfirma festgestellt worden waren. Es stellte 
sich dabei heraus, daß noch im weiten Um-
kreis der Firma Spurenelemente dieses toxi-
schen Pestizids feststellbar waren, so daß auf 
langen Streckenabschnitten betroffener Flüsse 
der kommerzielle Fischfang verboten werden 
mußte; die wirtschaftlichen Schäden hierdurch 
wurden im nationalen Umweltreport von 1976 
auf rund 4 Mio. US-Dollar geschätzt. Die Firma 
„Allied Chemical“ wurde inzwischen zur 
höchsten Geldstrafe, die bisher in einem Um-
weltschutzverfahren verhängt worden ist 
verurteilt: 13 Mio. US-Dollar.
Die Reihe der Beispiele könnte für eine Viel-
zahl weiterer Schadstoffe fortgesetzt werden 
(Asbeststaub, Polyvenylchlorid, Mirex etc). 



Das typische Problemlösungsmuster int Be-
reich der Umweltchemikalien zeigte bis vor 
kurzem für fast alle westlichen Industriestaa-
ten das gleiche Bild: Der Staat läuft, zutref-
fender: hinkt der industriellen Risikoproduk-
tion hinterher. Das gilt — und sei hier nur 
angedeutet — nicht nur für den Bereich der 
Umweltchemikalien, sondern in hohem Maße 
auch für andere Politikbereiche, sei es nun 
die Gesundheits-, die Arbeitsmarkt- oder die 
Verkehrspolitik.
Der bisherige „Zwang" für die Industrie, im 
Wettlauf mit der Konkurrenz, der Verknap-
pung natürlicher Ressourcen, den Anpas-
sungsreaktionen der Natur (zunehmende Resi-
stenz gegen Schadstoffe) und mit den umwelt-
politischen Maßnahmen immer neue und oft 
giftigere Stoffe zu produzieren, resultiert zu 
einem Großteil daraus, daß fast alles erlaubt 
ist, was nicht ausdrücklich verboten ist, d. h., 
daß Gesundheits- und Umwelteffekte der Pro-
duktion ein weitgehend zu vernachlässigen-
des Kriterium im Unternehmenskalkül sein 
können. Dieser Tatbestand ist treffend durch 
Aileen Smith beschrieben worden: „The mo- 
rality that pollution is criminal only after le-
gal conviction is the morality that causes pol-
lution.“
Die kleine Auswahl aufgetretener Probleme 
durch Umweltchemikalien zeigt deutlich, daß 
ein wirksames Regelungsinstrumentarium auf 
einem
— scharf gefaßten Risikobegriff,
— einer gesamtökologischen Betrachtungs-
weise und
— einem langfristigen Zeithorizont aufbauen 
muß.
Die OECD-Sektorgruppe „Umweltchemikali- 
en" schlug in diesem Zusammenhang vor kur-
zem vor, folgende fünf Punkte bei der Rege-
lung von Umweltchemikalien zu berücksichti-
gen 3):

1. Herstellerdaten:
— chemikalische und physikalische Eigen-
schaften
— Produktionsmenge
— Nebenprodukte
— arbeitshygienische Daten
2. Belastungsarten:
— Persistenz
— Akkumulation

2 Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge- 
sundheit (Hrsg.), Umweltchemikalien. Probleme — 
Situation — Maßnahmen, Bonn, März 1977 (MS).

— Abbaubarkeit
— Anwendungsmuster
— Verbreitung
— Abfallbehandlung

3. Humantoxizität

4. Wirkungen auf die belebte Umwelt und 
auf Ökosysteme

5. Andere Umwelteffekte
Das OECD-Schema wäre eine ausreichende 
Grundlage, gäbe es in allen Fällen eindeutige 
Wirkungsnachweise. Hier aber liegt die Crux 
eines Umweltchemikaliengesetzes: In den 
meisten Fällen mangelt es an eindeutigen Ur-
teilen über alle für die Gesundheit und die 
Umwelt relevanten Aspekte des betreffenden 
Stoffes. Hier muß es zu einer politischen Ent-
scheidung kommen, welche Risikomarge 
letztlich toleriert werden soll. Der Grad an 
staatlicher Souveränität läßt sich in diesem 
Fall daran ermessen, wie scharf der Risikobe-
griff gefaßt wird. Die härteste Fassung läge 
wohl in einer obligatorischen Unschädlich-
keitsgarantie des Produzenten, Verkäufers 
oder Verwenders (im folgenden abgekürzt als 
Produzent etc.) inklusive einer generellen 
Entschädigungspflicht und der uneinge-
schränkten Vetomacht des Staates beim Ge-
nehmigungsverfahren.

Eine solche Form der Produktkontrolle bzw. 
Produzentenhaftung ist bisher in keinem Staat 
verwirklicht und ist realistisch auch in Zu-
kunft nirgendwo abzusehen. Aber auch weni-
ger weitgespannte Regelungssysteme existie-
ren, wie Untersuchungen der OECD sowie des 
Projektes „Ökologie und Politik der entwik- 
kelten Industriegesellschaften" der Freien Uni-
versität Berlin zeigen, bisher nur in einem 
Mitgliedsland der EG: in Frankreich. Hier trat 
im Juli 1977 ein Umweltchemikaliengesetz in 
Kraft. In allen anderen Fällen — und das 
gilt mit wenigen, weiter unten benann-
ten Ausnahmen für alle westlichen Indu-
striestaaten — besteht die staatliche Kon-
trollfunktion auf diesem Gebiet in partiellen 
Regelungen für einzelne Schadstoffe in einer 
Vielzahl von Gesetzen wie dem Lebensmittel-, 
Wasserschutz-, Immissionsschutz-, Arzneimit-
telgesetz etc. Für bekannte Schadstoffe wie 
z. B. PCB, DDT oder Waschmitteldetergentien 
gibt es oftmals Spezialgesetze, die als Rege-
lungen Verbote, Beschränkungen usw. vorse-
hen, also nach dem gleichen Grundmuster 
verfahren wie die schadstoffrelevanten Rege-
lungen in den medialen Umweltgesetzen: Eine 



generelle Risikobewertung vor dem Eintritt in 
die Umwelt braucht nicht stattzufinden.
Dieser gesetzeslose Zustand, der das Unter-
nehmerrisiko eher zu einem Konsumenten-
risiko macht, wurde vor kurzem — meist 
in der Folge langwieriger politischer Aus-
einandersetzungen — in einigen westlichen 
Ländern eingeschränkt. Typischerweise vor 
allem in den beiden Ländern, die sich auch 
in anderen Bereichen des Umweltschut-
zes als relativ innovations- und maßnahme- 
freudig gezeigt haben: Schweden und die 
USA.
Die beiden Umweltchemikaliengesetze in den 
USA und in Schweden weisen wohl beträcht-
liche Unterschiede in ihrer Funktionsweise 
auf, haben aber eine fundamentale Gemein-
samkeit darin, daß sie beide sehr starken 
Nachdruck auf den Risikoaspekt von Umwelt-
chemikalien legen. Insofern können sie als 
Beispiele eines (relativen) empirischen Opti-
malfalls dienen, an dem sich andere Länder 
orientieren und so die oftmals beträchtliche 
Zeitspanne von der Problemperzeption bis zur 
gesetzlichen Regelung verkürzen können.
Teilt man die bestehenden Umweltchemika-
liengesetze analog dem Klassifikationsschema 
des OECD-Umweltkomitees nach ihrem Ver-
waltungsaufwand ein4), so ergeben sich fol-
gende drei Staatengruppen, geordnet nach 
abnehmendem Verwaltungsaufwand:

4) OECD-Environment Committee, Anticipating the 
effects from Chemicals in the environment, Paris 
1977 (MS).

1. Länder, in denen für neue (und teilweise 
für existierende) Umweltchemikalien eine ge-
nerelle Melde- und Genehmigungspflicht be-
steht:
— USA
— Schweiz
— Japan
2. Länder nur mit Meldepflicht
— Kanada
3. Länder ohne generelle Melde-, aber mit 
genereller Vorsichtspflicht der Produzenten 
etc.:
— Schweden
— Norwegen
Bevor die in ihrer Gruppe interessantesten 
und ausgereiftesten Regelungssysteme (USA, 
Schweden) ausführlich dargestellt werden, 
soll kurz das kanadische Modell, das hier 
eine Zwitterposition einnimmt, beschrieben 
werden.

1. Kanada

Als Begründung für die Verabschiedung des 
.Environmental Contaminants Act 1975’ wur-
de angegeben, daß damit ein höheres Maß an 
Prävention geschaffen werden sollte. Anlaß 
hierfür waren eine Anzahl von entstandenen 
Umweltproblemen, zu deren Kontrolle keine 
angemessenen gesetzlichen Regelungen vor-
handen waren. Das Gesetz verpflichtet den 
Hersteller etc. von Umweltchemikalien, alle 
neuen Umweltchemikalien innerhalb von drei 
Monaten nach ihrer Markteinführung (sofern 
sie mengenmäßig über 500 kg pro Jahr lie-
gen) den zuständigen Behörden zu melden. 
Diese Notiz soll Angaben über die Art und 
Menge der Chemikalie und alle im Besitz des 
Herstellers befindlichen Informationen über 
ihre Gesundheits- und Umwelteffekte enthal-
ten. Aufgrund dieser Angaben wird die Sub-
stanz in eine von drei unterschiedlichen Risi-
koklassen eingeteilt, wobei die gewählte 
Klasse darüber entscheidet, welche weiteren 
Maßnahmen ergriffen werden. Wird ein Risi-
ko nur vermutet, so können die Behörden 
weitere Informationen anfordern bzw. selbst 
Untersuchungen durchführen. Besteht ein 
stärkerer Risikoverdacht, so können die Her-
steller aufgefordert werden, Tests auf eigene 
Kosten durchzuführen. Ist ein Risiko weitge-
hend bestätigt, so wird ein umständlicher ad-
ministrativer Prozeß in Gang gesetzt: In die-
sem Fall hat das Bundesumweltministerium 
Konsultationen mit den Provinzregierungen 
darüber aufzunehmen, ob ausreichende Maß-
nahmen durch bestehende Gesetze oder durch 
freiwillige Maßnahmen der Industrie zu errei-
chen sind. Erst wenn dies nicht möglich ist, er-
folgt eine Empfehlung an das Bundeskabinett, 
eine angemessene Verordnung zu erlassen.

2. Schweden
Das schwedische Umweltchemikaliengesetz 
(„Act on Products Hazardous to Man or to 
the Environment") trat schon im Juli 1973 in 
Kraft, kann aber dennoch bis heute noch 
nicht hinsichtlich seiner Wirksamkeit beur-
teilt werden, da mit dem Gesetz vor allem die 
Grundprinzipien und die möglichen admini-
strativen Maßnahmen festgelegt worden sind. 
Um wirksam zu werden, bedurfte es noch ei-
ner Reihe — inzwischen teilweise erlassener 
— konkreter Ausführungsbestimmungen und 
des Aufbaus der zuständigen Verwaltungsein-
heit.
Mit dem Argument, das Gesetz in einem 
Höchstmaß flexibel zu machen, wurde darauf 



verzichtet, eine feststehende „Giftstoffliste' 
aufzustellen und für jeden genannten Schad-
stoff jeweils besondere Anforderungen festzu-
legen. Die Einführung einer generellen Lizen-
zierungspflicht für alle chemischen Substan-
zen vor ihrer Verwendung wurde aufgrund 
des hierdurch erforderlich werdenden Ver-
waltungsaufwandes als unpraktikabel abge-
lehnt (wie weiter unten noch dargestellt wird, 
funktioniert ein solches System jedoch in der 
Schweiz nach eigenen Aussagen zufrieden-
stellend). Als Folge dieser Überlegungen kam 
es in Schweden zu einer Kompromißlösung, 
bei der in Form von Generalklauseln zwei 
Grundprinzipien festgelegt wurden: Risikobe- 
rücksichtigung und generelle Vorsichtspflicht.
a) Risikokonzept
Alle diejenigen chemischen Substanzen fallen 
unter den gesetzlichen Regelungsbereich, bei 
denen der wohlbegründete Verdacht besteht, 
daß sie Gesundheits- oder Umweltschäden 
verursachen könnten. Die „Definitionsmacht" 
liegt dabei bei der zuständigen Abteilung des 
staatlichen Naturschutzamtes, dem Produkt-
kontrollamt. Der große Vorteil des Risikokon-
zeptes gegenüber einer feststehenden Giftstoff-
liste wird darin gesehen, daß jeder auch erst 
zukünftig bekanntwerdende Schadstoff geset-
zesmäßig erfaßt und administrabel ist.
b) Vorsichtspflicht
Alle Hersteller etc. von Umweltchemikalien 
müssen die notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen, um mögliche Risiken ihrer Produkte zu 
erkennen. Das Produktkontrollamt kann bei 
Bedarf diese Informationen abfordern. Die Ko-
sten für die Informationsbeschaffung trägt in 
der Regel der Hersteller etc.
In der Praxis sieht es zur Zeit so aus, daß das 
Produktkontrollamt eine' Giftstoffliste erarbei-
tet, wobei es sich zuerst den besonders ge- 
fährlichen Schadstoffen zuwendet. Die Her-
steller solcher Substanzen müssen dann dem 
Amt alle ihre Informationen übermitteln, die 
zum Aufbau eines umfassenden Giftstoffkata-
sters verwendet werden, das es erlauben soll, 
bei bekanntwerdenden Gefährdungen zügig 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Fallen 
die Substanzen in eine besondere Klasse, so 
können dem Hersteller etc. besondere Aufla-
gen gemacht werden, die je nach Risikograd 
vom Verbot bis zu Etikettierungsauflagen rei-
chen können.
Der betroffene Hersteller muß, um den admi  
nistrativen Maßnahmen zu entgehen, selbst 
nachweisen, daß sein Produkt ungefährlich 
ist, und zwar soweit das beim gegenwärtigen 

Stand der Wissenschaft möglich ist. Diese Re-
gelung wird oft als Unschädlichkeitsnach-
weispflicht tituliert, ist aber im Grunde nicht 
so rigide, da der Produzent nicht generell die 
Unschädlichkeit seines Produktes garantiert, 
sondern nur erklärt, daß unter Anwendung al-
ler gesetzlichen Erfordernisse das Produkt un-
gefährlich zu sein scheint. In Fällen, wo es 
(noch) keine detaillierten Prüfungsanforde-
rungen gibt, ist auch nur eine grobe Verlet-
zung der allgemeinen Vorsichtspflicht straf-
bar.
3. USA
Das amerikanische Umweltchemikaliengesetz 
„Toxic Substances Control Act“, das auf-
grund politischer Differenzen zwischen dem 
Repräsentantenhaus, dessen Vorlage die Un-
terstützung der Industrie fand, und dem 
Senat, der von einer (seltenen) Koalition 
aus Bundesumweltbehörde (EPA), Umwelt- 
schutzverbänden und Gewerkschaften unter-
stützt wurde, rund sechs Jahre brauchte, bis 
er im Januar 1977 in Kraft treten konnte, 
ist in wesentlichen Bereichen schärfer gefaßt 
als das schwedische Gesetz.
Auch hier geht es darum,
— gesetzlich abgesicherte Maßnahmen schon 
beim wohlbegründeten Verdacht eines Risi-
kos für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu ermöglichen,
— eine an Schädlichkeitsaspekten orientierte 
Giftstoffliste zu erarbeiten, die Prioritäten für 
einzuleitende Prüfverfahren durch die Indu-
strie (auf ihre Kosten) setzt,
— die Beweislast für die Abwehr des Risiko-
verdachts dem Produzenten aufzubürden 
und
— ein umfassendes Schadstoffkataster aufzu-
bauen.
Gegenüber dem schwedischen Gesetz ist je-
doch vorgesehen, daß alle neuen chemischen 
Substanzen mindestens 90 Tage vor ihrer Her-
stellung bzw. Verarbeitung der zuständigen 
Bundesumweltbehörde (EPA) gemeldet wer-
den müssen. Zugleich müssen Prüfungsunter-
lagen mit allen dem Hersteller etc. bekannten 
oder (zumutbar) ermittelbaren Erkenntnissen 
über die betreffende Substanz übermittelt 
werden. Ausgehend von diesen Unterlagen 
kann die EPA dann Auflagen machen,, die 
vom Verbot bis zu Etikettierungsvorschriften 
reichen können.
In beiden Gesetzen, sowohl dem amerikani-
schen als auch dem schwedischen, taucht ein 
grundlegender Charakterzug ihrer allgemei-



nen Umweltpolitik wieder auf: In den USA 
spielen Gerichte und Öffentlichkeit eine ent-
scheidende Rolle bei der Implementation und 
Kontrolle; in Schweden ist dagegen stark auf 
die Kooperation zwischen Verwaltung, Ge-
werkschaften 5und Industrie abgestellt ).
So ist z. B. im amerikanischen Gesetz vorge-
sehen, daß Entscheidungen der EPA sowohl 
von den betroffenen Herstellern als auch von 
Bürgen gerichtlich angefochten werden kön-
nen, wobei noch die Kostenbarrieren für Per-
sonen, die mit ihren Einsprüchen kein wirt-
schaftliches Interesse verfolgen, durch öffent-
liche Unterstützungen vermindert werden kön-
nen5). Weiterhin sind fast alle Entscheidun-
gen und die ihnen zugrunde liegenden Infor-
mationen (mit der Ausnahme solcher, die in 
den Bereich des Betriebsgeheimnisses fallen) 
— im Gegensatz zu Schweden — zu veröffent-
lichen.

5) Vgl. hierzu ausführlich Lennart J. Lundqvist, 
Publik participation in air pollution control. A 
comparative study of policy choices in Sweden 
and the United States. Referat für den Jahreskon-
greß der deutschen Vereinigung für Politische Wis-
senschaft, Arbeitsgruppe Umweltpolitik, Bonn, 
4.-7. Oktober 1977 (MS).
•) Mündliche Information durch Herrn Lennart J. 
Lundqvist am 6. Oktober 1977.

Nicht nur in dem behördlichen Giftstoffkata-
ster werden umfassende Informationen ge-
sammelt, auch die US-Hersteller sind ver-
pflichtet, alle Erkenntnisse über Gesundheits-
schäden ihrer Beschäftigten dreißig Jahre 
lang zu speichern; Berichte von außerhalb 
über Gesundheits- oder Umweltschäden müs-
sen mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt 
werden.
4. Schweiz und Japan
Wie in den USA sind auch in der Schweiz und 
in Japan alle neuen Chemikalien einer Melde- 
und Genehmigungspflicht vor ihrer Marktein-
führung unterworfen.
In Japan nimmt die zuständige Behörde auf der 
Basis des 1974 in Kraft getretenen „Chemical 
Substances Control Law“ eine Klassifizierung 
der gemeldeten Substanzen vor. Werden sie 
als gefährlich eingestuft, sind besondere Auf-
lagen (Verbot etc.) möglich. Ist das mit ihnen 
verbundene Risiko ungewiß, so werden von 
den Behörden Tests durchgeführt, die insbe-
sondere aufdecken sollen, ob PCB-ähnliche 
Eigenschaften (chronische Toxizität, geringer 
Abbaugrad, Konzentrationstendenz in leben-
den Organismen) vorliegen.
Das 1969 erlassene und 1971 wirksam gewor-
dene Chemikaliengesetz der Schweiz legte die 

Grundlage dafür, daß auch alle bereits beste-
henden Chemikalien, mit denen Konsumenten 
in Berührung kommen können, nachträglich 
erfaßt, überprüft und hinsichtlich ihrer poten-
tiellen Gefahren klassifiziert wurden. Bis 1975 
waren rund 40 000 Meldungen zu bearbeiten; 
rund 10 000 Substanzen wurden klassifiziert. 
Nach einer anfänglichen Überlastung der zu-
ständigen Behörde soll dieses System seit 
1975 zufriedenstellend funktionieren. Das 
Schweizer Gesetz, nach dem sich die öffentli-
che Hand und Industrie die Kosten für Prüf-
verfahren teilen, ist aber einer bedeutsamen 
Einschränkung unterworfen: Bei der Risikobe-
wertung geht es primär um die Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit. Eine Erweite-
rung des Gesetzes auch auf den allgemeinen 
Umweltbereich ist jedoch vorgesehen.

5. Norwegen
Das norwegische „Product Control Act 1976', 
das im Juli 1977 effektiv wurde, ist in allen 
wesentlichen Punkten dem schwedischen Ge-
setz nachgebildet worden, mit der einen Aus-
nahme, daß hier keine Substanzen (wie Deter- 
gentien oder Lebensmittelzusätze, für die in 
Schweden besondere Regelungen bestehen) 
ausgeschlossen sind.

Der Überblick über die in den westlichen In-
dustriestaaten existierenden Regelungssyste-
me für Umweltchemikalien zeigt, daß es zwei 
Basis-Modelle, nämlich das schwedische und 
das amerikanische, gibt, während die Gesetze 
in den übrigen Ländern mehr oder minder 
grobe Modifikationen davon sind. Die Unter-
schiede zwischen diesen beiden Grundmodel-
len lassen sich großenteils aus der Gesell-
schaftsauffassung, die der jeweiligen Umwelt-
politik zugrunde liegt, erklären.

Während das schwedische Modell von Um-
weltpolitik allgemein auf einer Kooperation 
zwischen Industrie und Staat aufbaut, also 
konsensusorientiert ist, geht die amerikanische 
Umweltpolitik von einem fundamentalen In-
teressengegensatz zwischen den gesellschaft-
lichen Kräften aus, der sich an den Polen Pro-
fit- versus Gemeinwohlorientierung festma- 
chen läßt, und auch nicht allein durch eine 
„neutrale" Behörde zu überbrücken ist. Inso-
fern ist die Konfliktorientierung das der ame-
rikanischen Umweltpolitik zugrunde liegende 
Charakteristikum.
Welches Modell das realistischere und effek-
tivere ist, wird sich für den Bereich der Um-
weltchemikalien erst noch zeigen müssen. Ei-



nige immanente Schwächen beider Gesetze 
sind jedoch schon jetzt offensichtlich:
— es gibt keine ausdrücklichen Schadenser- 
satzregelungen,

— aufgrund ermöglichter gerichtlicher Ein-
spruchsrechte durch die Industrie kann es 
starke Verzögerungen geben (USA),
— es mangelt an ausreichenden Budgetbewil-
ligungen für die zuständigen Behörden (vor 
allem in den USA),
— die Effektivität des Gesetzes hängt sehr 
stark von der Aktivität der zuständigen Be-
hörde ab (dies vor allem in Schweden, wo 
das zuständige Amt bisher jedoch in persona-
ler wie sachlicher Hinsicht völlig unzureichend 
ausgestattet ist),
— es besteht die Möglichkeit, neue Substan-
zen zu Testzwecken ohne das übliche Prüf-
verfahren auf den Markt zu bringen,
— es wurde eine „ökonomische Harmonie- 
klausel" eingebaut, die besagt, daß vor admi-
nistrativen Maßnahmen all die Vorteile be-
rücksichtigt werden müssen, die die in Frage 
stehende Substanz volkswirtschaftlich bie-
tet.
Dennoch können beide Gesetze als ein Schritt 
in die richtige Richtung angesehen werden, 
weil vermutlich schon die erzwungene erhöh-
te Sorgfaltspflicht und die in eindeutig pro-
blematischen Fällen nun möglichen zügigen 
administrativen Entscheidungen zu einem er-
höhten Risikobewußtsein der Industrie führen 
werden.
Im EG-Bereich stehen solche Regelungen — 
bis auf Frankreich, das in dieser Analyse 
noch nicht berücksichtigt werden konnte — 
noch aus. Erst im September 1975 wurde ein 

j EG-Vorschlag veröffentlicht, dessen wichtigster
Aspekt in der Verpflichtung der Produzenten 
liegt, vor der Markteinführung neuer Umwelt-
chemikalien ihre Gesundheits- und Umweltef-
fekte zu untersuchen. Eine Genehmigungs-
pflicht besteht dagegen nicht, denn die Prüf-
ergebnisse müssen der zuständigen Behörde 
erst am Tage der Markteinführung mitgeteilt 
werden. Primäres Ziel ist demnach der Auf-
bau eines Giftstoffkatasters. Bereits existie-
rende Substanzen fallen aus dem Regelungs- 
bereich heraus, auch wenn sie einer völlig 
neuen Verwendung zugeführt werden. 
Schließlich entfällt die Meldepflicht auch für 
solche neuen Substanzen, die lediglich zu 
Testzwecken vermarktet werden. Hier diente 

i p wie auch in den anderen Ländern — die 
egründung, daß anderenfalls die Forschungs- 

und Innovationskapazität zu stark beeinträch-

tigt werden könnten. Die Diskussion um die-
sen Vorschlag auf der Ebene der national-
staatlichen Expertenkommissionen läßt ver-
muten, daß diese ohnehin vergleichsweise 
schwachen Regelungen noch weiter ent-
schärft werden.
In der Bundesrepublik wurde zwar noch im 
Umweltprogramm 1971 von der Notwendig-
keit eines bundeseinheitlichen Giftgesetzes 
gesprochen, aber erst vor kurzem wurde das 
zuständige Bundesinnenministerium zumindest 
hinsichtlich der Zielvorstellungen konkreter, 
indem es erklärte, sich für die folgenden er-
gänzenden gesetzlichen Rege

7

lungen zum 
Schutz vor umweltgefährdenden Chemikalien 
„einzusetzen" ):
— Verpflichtung der Industrie zur Prüfung 
der Umweltgefährlichkeit neuer Chemikalien, 
— Information der Behörde über die Untersu-
chungsergebnisse,
— Ermächtigung für Verbote und Beschrän-
kungen von umweltgefährlichen Chemikalien.
Eine Genehmigungspflicht für neue Umwelt- 
Chemikalien ist jedoch nicht vorgesehen. Auch 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen, 
der für andere Umweltbereiche wertvolle 
Sondergutachten herausgegeben hat, hat sich 
diesem Thema (wie auch den Fragen der 
Kernenergie) unverständlicherweise nicht zu-
gewandt. Das trifft ebenfalls für sein erstes 
Umweltgutachten (1974) zu, wo der Rat die 
Frage nach einem angemessenen Regelungs-
system für Umweltchemikalien noch ausklam-
mert, während die Diskussion hierum bei ver-
gleichbaren Institutionen in anderen Ländern 
schon längst ein „heißes" Thema war. Im 
demnächst folgenden zweiten Gutachten soll 
dagegen das Thema Umweltchemikalien aus-
führlicher behandelt werden.
Es ist aufgrund anderer Erfahrungen auch 
kaum damit zu rechnen, daß die Bundesrepu-
blik auf diesem Gebiet zu einem Schrittma-
cher werden könnte. Denn ob es sich um Um-
weltchemikalien, Arzneimittel, Lebensmittel- 
Zusätze oder ähnliche Dinge handelt, die in 
den USA wegen ihrer vermuteten Gesund-
heitsrisiken aus dem Verkehr gezogen wer-
den, oftmals bemüht sich die Bundesregierung, 
die Risiken herunter zu spielen. Bedenklicher 
noch ist, daß selbst die Behörde, die als ober-
ster Gesundheitswächter fungiert, nämlich 
das Bundesgesundheitsamt, ein gebrochenes 
Verhältnis zum Risikobegriff hat. Gerade die-
se Institution, die Verfechter eines rigorosen, 
7) Bundesministerium des Innern (Hrsg), Umwelt 
Nr. 57 vom 26. Juli 1977. S. 35.



von allen wirtschaftlichen Überlegungen frei-
en Risikostandpunktes sein sollte, macht sich 
hin und wieder indirekt zum Fürsprecher der 
kritisierten Hersteller, indem erst nachweis-
bare Schäden administrative Maßnahmen 
nach sich ziehen sollen 8). Wenn schon eine 
solche Institution eine so geringe Sensibilität 
für eventuelle Risiken besitzt, dann bestätigt 
sich doch wieder einmal die Richtigkeit der 
„ amerikanischen Umweltschutzphilosophie", 
die die „geschlossene Gesellschaft" von Büro-
kratie, Industrie und Wissenschaft durch ef-
fektive Partizipationsmöglichkeiten der Bür-
ger aufbricht und die mit der EPA eine Um-
weltschutzbehörde geschaffen hat, die sich 
sozusagen „aggressiv“ für Umweltschutzbe-
lange einsetzt.
Denn gerade der Bereich der Umweltchemika-
lien, deren Anzahl in die Millionen geht und 
zu denen jährlich rund tausend hinzukommen, 
darf — auch wenn er zur Zeit in der breiten 
Öffentlichkeit noch einen sehr geringen Auf-
merksamkeitswert hat — nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden, da es hier um ei-
nen Umweltschutzbereich geht, in dem die 
meisten und folgenreichsten Schäden entste-
hen. So diskutiert der nationale Umweltbe-
richt der USA von 1975 sehr ausführlich die 
Ursachen der rapide steigenden Krebserkran-
kungen in den letzten Jahren und stellt hier-
zu fest: „Unglücklicherweise übersteigt die 
industrielle Kapazität, neue chemische Sub-
stanzen zu entwickeln, bei weitem die Mög-
lichkeiten der medizinischen und wissen-
schaftlichen Institutionen, das karzinogene 
Potential solcher Chemikalien zu bestimmen. 
In den letzten Jahren ist die Produktion syn-
thetischer organischer Chemikalien um 
255 Prozent gestiegen ... Aufgrund der typi-
schen Latenzzeit von 15—40 Jahren für Krebs 
sind wir gezwungen anzunehmen, daß ein
8) Vgl. Spiegel Nr. 32 vom 1. August 1977, S. 129, 
und Spiegel Nr. 34 vom 15. August 1977, S. 144 
bis 147.

Großteil der Krebsgefahren aus der gegen-
wärtigen industriellen Entwicklung jetzt noch 
nicht feststellbar ist“ (Seite 23). Und noch im 
Folgebericht des Jahres 1976 wird vor allem 
das geringe Risikobewußtsein gegenüber den 
Umweltchemikalien gerügt: „Glücklicherwei-
se sind von den 3,5 Mio. bekannten chemi-
schen Verbindungen in ihrer gegenwärtigen 
Verwendung nur relativ wenig hochtoxisch. 
Das Ergebnis hiervon war allerdings, daß wir 
uns in ein falsches Sicherheitsgefühl einlullen 
ließen“ (Seite 29).
Die Problemdimension dieses industriellen 
Risikobereichs wird prinzipiell auch von der 
Bundesregierung anerkannt. Und da inzwi-
schen beispielhafte gesetzliche Regelungs-
systeme bestehen, ist kein Grund (außer: man-
gelndes Durchsetzungsvermögen gegen indu-
strielle Interessen) mehr vorhanden, noch 
lange Zeit bis zur Verabschiedung eines ri- 
siko-orientierten Umweltdiemikaliengesetzes 
verstreichen zu lassen, um auch in der Bun-
desrepublik die „Zweite Etappe" der Umwelt-
schutzpolitik mit ihrem Grundziel „Prävention 
von Risiken" einzuleiten. Angesichts bisheri-
ger Versäumnisse scheint jedoch die pessimi-
stische Einschätzung Thomas von Randows 
realistischer zu sein: „Auf einen bloßen Ver-
dacht hin wird hierzulande kein Industriepro-
dukt vom Markt genommen. Da m

9
üßte es 

schon viel massiver kommen.“ )
Demgegenüber heben sich die angeführten 
Beispiele aus anderen Staaten gerade deshalb 
positiv hervor, weil hier Ansätze vorhanden 
sind, die Souveränität der politischen Instanz 
im Sinne von „Veto-Macht” gegen den „indu-
striellen Selbstlauf" zu stärken und damit an-
stelle des „Zyklus von industrieller Probleni-
produktion und industrialisierter Problembe-
wältigung" 10) eine ursachenorientierte politi-
sche Lösung zu setzen.

9) Die Zeit Nr. 28 vom 1. Juli 1977.
10) M. Jänicke, a. a. O.



Otto Matzke

Anhaltende Kontroverse über einen 
gemeinsamen Rohstoff-Fonds

Das Rohstoffproblem stand im Vordergrund 
der Vierten Session der Welthandels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen (United Nations Conference on Trade and 
Development — UNCTAD) in Nairobi im Mai 
1976 '). Die Entwicklungsländer — zusam-
mengefaßt in der „Gruppe der 77“ 3) — sind 
in ihrer Mehrheit an steigenden, mindestens 
aber stabilen Exportpreisen interessiert. Da-
bei kommt es ihnen auch darauf an, daß sie 
— ausgedrückt in realer Kaufkraft — Preise 
erzielen, welche „lohnend und gerecht’ für 
die Produzenten und „angemessen“ für die 
Verbraucher sind. Die Entwicklungsländer 
wollen die Rohstoffpolitik zum „Angelpunkt 
der Handels- und Entwicklungspolitik“ (so 
der indische Chefdelegierte in Nairobi) ma-
chen, oder, wie es der Industrieminister von 
Jamaika in Nairobi formulierte, zu einem 
.umfassenden Werkzeug der Entwicklungspo-
litik zur Unterstützung schnellen sozialen und 
wirtschaftlichen Wachstums in der Dritten 
Welt“. Diese Zielformel umreißt die Quintes-
senz des vom UNCTAD-Sekretariat konzipier-
ten und von der „Gruppe der 77“ mit Enthu-
siasmus übernommenen „Integrierten Roh-
stoffprogramms” mit seinem „Gemeinsamen 
Fonds“. Die Entwicklungsländer sind nach 
wie vor starr auf dieses Programm fixiert und 
werten vor allem den Gemeinsamen Fonds als 
eine magische Formel zur Korrektur des von

1) Zu den Ergebnissen der Nairobi-Konferenz sie-
he: O. Matzke, UNCTAD IV und danach — Gefahr 
der Konfrontation nicht gebannt, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte B 37/76, 11.9. 1976.
2) Die „Gruppe der 77“ wurde anläßlich der ersten 
UNCTAD-Session Jahre 1964 als informelle Ge-
sprächsrunde der Entwicklungsländer gebildet. Ihr 
gehören heute mehr als 110 Länder an.

Wesentlich erweiterte Fassung eines am 4. Okto-
ber ig^ in Bonn gehaltenen Referats in der AR-
BEITSGEMEINSCHAFT ENTWICKLUNGSLÄNDER 
(Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. — 
Deutscher Industrie- und Handelstag — Bundes-
verband deutscher Banken — Bundesverband des 
Deutschen Groß- und Außenhandels mit der Ar-
beitsgemeinschalt der Deutschen Exporteurvereine 
" Arbeitsgemeinschaft der Ländervereine).

I. Der Hintergrund: UNCTAD IV 
ihnen für untauglich erachteten marktwirt-
schaftlichen Konzepts der Industrieländer.
Die Kernpunkte des Rohstoffkonzepts des 
UNCTAD-Sekretariats sind bis heute unver-
ändert die folgenden:
— Schaffung eines „Gemeinsamen Fonds“ zur 
Finanzierung von Rohstoff-Ausgleichslagern
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— Schaffung einer Anzahl internationaler 
Ausgleichslager im Rahmen internationaler 
Rohstoffabkommen3). Zweck dieser Lager:

3) Gegenstand von Rohstoffabkommen ist die Re-
gulierung des Handels mit Rohstoffen bezüglich 
Preis und Menge. Im Gegensatz zu Rohstoffkartel-
len sind an Rohstoffabkommen sowohl die Erzeug- 
ger- als auch die Verbraucherländer beteiligt



Stabilisierung der Preise und Sicherstellung 
von Lieferungen.
— Vereinbarung anderer Maßnahmen roh-
stoffpolitischer Art (z. B. betr. die Förderung 
der Diversifizierung der Erzeugung in den 
Entwicklungsländern und die Erweiterung der 
Verarbeitung von Rohstoffen mit dem Ziel, 
ihre Industrialisierung zu fördern und die Ex-
porteinnahmen zu erhöhen).
In das „Integrierte Rohstoffprogramm' sollen 
18 verschiedene Rohstoffe einbezogen wer-
den: Bananen, Bauxit, Kakao, Kaffee, Kupfer, 
Baumwolle nebst Baumwollgarnen, Hartfasern 
und Produkte daraus, Eisenerz, Jute und Pro-
dukte daraus, Mangan, Fleisch, Phosphate, 
Kautschuk, Zucker, Tee, tropische Hölzer, 
Zinn, Pflanzenöle einschl. Olivenöl und Ol- 
saaten. Für zehn der vorerwähnten Rohstoffe, 
die sogenannten „core Commodities", die als 
lagerfähig angesehen werden, sind seitens des 
UNCTAD-Sekretariats und der „Gruppe der 
77" Ausgleichslager in Betracht gezogen: Ka-
kao, Kaffee, Kupfer, Baumwolle, Jute, Kaut-
schuk, Sisal, Zucker, Tee und Zinn.

Das integrierte Programm legt die Neue Inter-
nationale Wirtschaftsordnung, zu deren Ver-
wirklichung es beitragen möchte, trotz verba-
ler Dementis, klar in dirigistischem Sinne aus, 
d. h., man will das Spiel der Marktkräfte weit-
gehend ausschalten. Wie einer der höchsten 
Funktionäre des UNCTAD-Sekretariats es 
einmal ganz hart formuliert hat, sollen nicht 
die durch den Markt gebildeten Preise die 
Produktion und den Absatz steuern, sondern 
maßgebend soll ein „neues Preisniveau sein, 
welches spezifisch ausgehandelt wird, um be-
stehenden Ungleichgewichten und Ungerech-
tigkeiten entgegenzuwirken und die Exporter-
löse der Entwicklungsländer anzuheben" 4). 
Die Verfechter des UNCTAD-Konzepts sind 
fest davon überzeugt, daß die bisherige inter-
nationale Rohstoffpolitik an dem traditionellen 
„piece meal approach“ gescheitert ist, d. h. 
daran, daß man Rohstoff für Rohstoff an die 
Probleme herangegangen ist. Sie wollen das 
Problem nunmehr mit der geballten ideologi-
schen Kraft der „Gruppe der 77

5
“ auf „breiter 

Front" und integriert lösen ).

II. Grundsätzliche, „ideologische" Ausgangspunkte
Angesichts der anhaltend starken Ideologisie-
rung des behandelten Themas erscheint es 
opportun, vorweg einige grundsätzliche As-
pekte zu unterstreichen, die nach Auffassung 
des Verfassers Ausgangspunkt für die Erörte-
rung und Lösung der sich stellenden Proble-
me bilden. In diesem Zusammenhang bietet 
sich eine Ziel-Formel an, welche Außenmini-
ster Genscher Ende Juni d. J. im Ministerrat 
der OECD6) gebrauchte: Weltwirtschaftliche 

4) B. T. G. Chidzero, An Agenda for Negotiation, 
in: Development Dialogue, 1976/1, S. 21 ff. Chidze-
ro ist neben dem Generalsekretär des UNCTAD- 
Sekretariats, Gamani Corea, der Hauptarchitekt 
des „Integrierten Rohstoffprogramms".
5) Einen guten Einblick in den Stand der deut-
schen Diskussion sowie eine ausführliche Litera-
turübersicht bringt der von Th. Dams und G. Grohs 
herausgegebene, von Hermann-Joseph Großimling- 
haus redigierte Band „Kontroversen in der inter-
nationalen Rohstoffpolitik — Ein Beitrag zur Roh-
stoffpolitik der Bundesrepublik Deutschland nach 
UNCTAD IV' (Sammlung „Entwicklung + Frieden 
— Materialien 7“), München und Mainz 1977.
Der Band enthält Auszüge aus Referaten und Dis-
kussionsbeiträgen auf einer Arbeitskonferenz zum 
Thema Rohstoffpolitik, welche im April 1977 unter 
Federführung der Wissenschaftlichen Kommission 
des Katholischen Arbeitskreises Entwicklung + 
Frieden in Bonn stattfand.
6) Organization for Economic Co-operation and 
Development (Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung).

Zusammenarbeit in Gleichberechtigung und 
gemeinsamer Verantwortung. Heute, wie vor 
dreißig Jahren, verdient die These von Geor-
ge Marshall Zustimmung, wonach es ohne ge-
sunde wirtschaftliche Verhältnisse weder po-
litische Stabilität noch einen sicheren Welt-
frieden geben kann. Gleichberechtigung setzt 
einen Wandel der überkommenen Austausch-
strukturen voraus. Aber bei al en im Sinne ei-
nes solchen Wandels zu treffenden Maßnah-
men müssen die Industrie- und die Entwick-
lungsländer ihr gemeinsames Interesse an ei-
ner Funktionsfähigkeit der weltwirtschaftli-
chen Ordnung nicht nur erkennen, sondern 
sie müssen dafür auch die gemeinsame Mit-
verantwortung tragen. Ferner haben auch die 
sozialistischen Industrieländer für die Ent-
wicklung der Weltwirtschaft einen Beitrag zu 
leisten, der ihrem Potential entspricht.
Bisher wurde der Welthandel überwiegend 
durch den Marktmechanismus gesteuert, d. h. 
durch einen dezentralisierten Entscheidungs-
mechanismus. Dieser ist sicherlich nicht per-
fekt. Aber ale  bisherigen zentralplanerischen 
Erfahrungen haben die Überlegenheit des 
Marktmechanismus für die Bewältigung der 
Steuerungsaufgabe erwiesen. Gewisse Eingrif-
fe in den Marktmechanismus sind gewiß un-
erläßlich, wobei jedoch die Allokationsver 



luste, d. h. die Verluste durch einen ande-
ren (zentralen) Steuererungsmechanismus, so 
gering wie möglich gehalten werden müssen. 
Entgegen den Thesen der Ideologen einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung ist die Annah-
me irrig, daß die marktwirtschaftliche Ord-
nung einseitig nur die Industrieländer begün-
stige. In Wirklichkeit nützt sie, richtig ver-
standen, allen Staaten. Es gibt unzählige Bei-
spiele dafür, daß Dirigismus auf nationaler 
und internationaler Ebene zu Fehlentwicklun-
gen zum Schaden aller Beteiligten geführt 
hat. Diesen Thesen widerspricht es nicht, 
wenn man anerkennt, daß die Entwicklungs-

III. Das Problem
Hier wird nur ein Teilaspekt der spezifischen 
rohstoffpolitischen Maßnahmen, und zwar das 
besonders aktuelle und stark kontroverse 
Problem eines gemeinsamen Fonds behandelt. 
Der Begriff des Gemeinsamen Fonds ist im 
UNCTAD-Sekretariat geprägt und von der 
»Gruppe der 77“ übernommen worden. Der 
Fonds ist das Kernstück des sogenannten »In-
tegrierten Rohstoffprogramms*. Die Grundphi-
losophie dieses Programms basiert insbeson-
dere auf zwei Annahmen7):

7 Wegen weiterer Einzelheiten siehe O. Matzke, 
Rohstoff-Fonds — Utopie und Wirklichkeit (Aus- 
zug aus einem für eine amtliche Stelle ausgearbei- 

men Fonds der UNCTAD), Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn 1977.'

— Einerseits, daß das Nichtzustandekommen 
bzw. das unbefriedigende Funktionieren von 
Rohstoffabkommen darauf beruht, daß man 
isoliert Rohstoff für Rohstoff an die Probleme 
herangehe, statt in einer integrierten Weise, 
d. h. durch die gleichzeitige Aufnahme von 
Verhandlungen für eine größere Anzahl von 
Rohstoffen.
— Andererseits aber vertritt man vor allem 
die — durch die Erfahrung nicht bestätigte — 
These, daß der Mangel an Finanzmitteln 
einer der Hauptursachen für das Nichtzu-
standekommen funktionierender Rohstoffab- 
kommen, insbesondere solchen, die Ausgleichs-
lager vorsehen, darstelle. Auf dieser Hypo-
these beruht die Forderung nach einem Gemein-
samen Fonds, der als „Katalysator’ über das 
Finanzierungsproblem hinweghelfen soll.
Bei beiden Annahmen wird ignoriert, daß der 
Hauptgrund für das Nichtzustandekommen 
von Rohstoffabkommen mit und ohne Aus-
gleichslager das nach wie vor nicht gelöste 

länder überproportional am Wirtschafts-
wachstum beteiligt werden müssen, um das 
Wohlstandsgefälle zu vermindern.

Um dieses Ziel zu erreichen ist ein umfassen-
des Paket von Maßnahmen erforderlich, wel-
che von einer wesentlichen Verstärkung der 
staatlichen Entwicklungshilfe über die Öff-
nung der Märkte und die Verstärkung der bi-
lateralen privatwirtschaftlichen Zusammenar-
beit bis zu spezifischen rohstoffpolitischen 
Maßnahmen reichen. Die zuletzt erwähnten 
Maßnahmen auf dem Rohstoffgebiet stellen im 
Rahmen des Gesamtpakets nur einen Teilaus-
schnitt dar.

eines gemeinsamen Rohstoff-Fonds
— und unlösbare — Problem der Bestimmung 
der Preise bzw. der Preismargen ist. Kein „po-
litischer Wille" oder der Appell an die Soli-
darität haben es bisher vermocht, eine über-
zeugende Formel für die Bestimmung des 
„richtigen“ oder des „gerechten" Preises zu 
finden. Und auch ein sogenanntes Integriertes 
Rohstoffprogramm vermindert nicht die altbe-
kannte Problematik der Preisbestimmung. Ein 
multi-dimensionales Herangehen an das Pro-
blem des Abschlusses von Rohstoffabkommen 
— statt des traditionellen Vorgehens Rohstoff 
für Rohstoff — trägt in keiner Weise dazu 
bei, die Bestimmung der Preismarge bei den 
einzelnen Rohstoffen zu erleichtern. Jeder 
Rohstoff hat seine ganz spezifische Problema-
tik hinsichtlich der Preisfestsetzung und der 
Schaffung von Ausgleichslagern.

Die auf der 4. Session der UNCTAD im Mai 
1976 in Nairobi und die anschließend geführ-
ten monatelangen Verhandlungen haben den 
Eindruck nicht entkräftet, daß die Befürwor-
ter des Integrierten Rohstoffprogramms es be-
wußt hinnehmen, daß die überaus komplizier-
ten Grundprobleme (von denen das der Preis-
bestimmung nur eines ist) gar nicht echt ge-
löst werden können, sondern daß sie ent-
schlossen sind, die ungelösten Fragen durch 
massive finanzielle Injektionen zu überrollen, 
über deren Größenordnung nach wie vor völ-
lig ungewisse Vorstellungen herrschen.

Der Gemeinsame Fonds im Sinne des nach 
wie vor auf dem Tisch liegenden UNCTAD- 
Konzepts soll über die Finanzierung bereits 
errichteter Ausgleichslager hinaus auch eine 
direkte Interventfonsbefugnis haben. Er soll 
für einen „beschränkten" Zeitraum auf Märk-
ten intervenieren, für welche es (noch) keine 



Rohstoffabkommen gibt, um dadurch erforder-
lichenfalls „emergency price support" zu ge-
währen. In diesem Zusammenhang kann der 
Gemeinsame Fonds auch eigene Lagervorräte 

bilden. Die besondere Bedenklichkeit einer 
solchen „Notstands"-Kompetenz liegt auf der 
Hand. Das Hauptproblem stellt natürlich die 
Definition einer .kritischen Situation“ dar.

IV. Öffentliche Anhörung im Bundestag
Bei der Öffentlichen Anhörung zum Rohstoff-
problem im Ausschuß für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit des Bundestags im Mai d. J. 
fand das UNCTAD-Modell eines Gemeinsa-
men Fonds (GF) in seiner Gesamtheit 
nur einen Befürworter, nämlich den Ver-
treter des UNCTAD-Sekretariats. Wer ge-
hofft hatte, in einer ins Detail gehenden Dis-
kussion endlich einmal von maßgeblicher 
UNCTAD-Seite spezifische Gegenargumente 
zu ganz konkreten Einwänden zu erhalten, 
blieb enttäuscht. Die Ausführungen des UNC- 
TAD-Funktionärs waren eher oberflächlich 
und räumten keinen der gegen das Konzept 
erhobenen Einwände in überzeugender Weise 
aus. Typisch war, daß er das ernste Argu-
ment, wonach das UNCTAD-Konzept die Ge-
fahr der Überschußproduktion mit sich brin-
ge, durch eine Art Glaubensbekenntnis vom 
Tisch wischen wollte, indem er erklärte: „Ich 
versichere Ihnen, daß es keine Überproduk-
tion geben wird. Das alles wird kein Anreiz 
zur Überproduktion s

8
ein. Der Fonds wird 

dann einfach keine Mittel mehr haben.“ ) 
Solche Simplifizierung und die häufige, ste-
reotype Wiederholung der Behauptung, das 
UNCTAD-Konzept sei nicht dirigistisch, son-
dern grundsätzlich marktkonform, sind dem 
Gesundbeten ähnlich.

Alle anderen Sachverständigen lehnten in der 
Anhörung den UNCTAD-Vorschlag ab, zu-
nächst den Gemeinsamen Fonds zu gründen 
und erst dann die Einzelabkommen abzu-
schließen. Der Sprecher des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie drückte die Meinung 
vieler aus, als er ausführte: „Wir müssen die 
Einzelrohstoffbereiche durchoperieren. Wir 
müssen die achtzehn Bereiche daraufhin prü-
fen, welche sich davon anbieten für eine kla-
re vertragliche Vereinbarung, und müssen uns 
danach entsprechend den Finanzierungsbe-
dürfnissen dieser Einzelabkommen über das 
unterhalten, was man zweckmäßigerweise un-
ter GF zu verstehen hat..."
Es fällt schwer, den Gedankengängen zu fol-
gen, die der Vertreter des HWWA-Instituts 
für Wirtschaftsforschung, Hamburg, vortrug. 
Danach ist zwar der Gemeinsame Fonds als 
„absolut utopisch" abzulehnen. Gleichzeitig 
aber qualifizierte er das Integrierte Rohstoff-
programm als „ausgesprochen sinnvoll“. Für 
das UNCTAD-Sekretariat und die Gruppe der 
„77“ ist die Errichtung des GF im Sinne ihres 
Konzepts eine politische Bedingungen sine qua 
non, und der Fonds ist ein Hauptelement, ja 
der Stützpfeiler des integrierten Programms. 
Dieses steht und fällt mit dem GF.

V. Die offizielle Verhandlungsposition der Industrieländer
Auf der UNCTAD-Session in Nairobi im Mai 
1976 wurde in die Resolution (93-1V) betr. das 
„Integrierte Rohstoffprogramm" im Konsens-
verfahren die folgende Klausel aufgenommen: 
„Es wird vereinbart, daß Schritte in Richtung 
auf das Aushandeln eines Gemeinsamen 
Fonds unternommen werden.“ Damit war eine 
Verpflichtung zum Verhandeln eingegangen 
worden. Interpretierende, bei der Verabschie-
dung der Resolution abgegebene Erklärungen, 
insbesondere der USA- und der deutschen De-
legation, stellten klar, daß die Verpflichtung 
zum Verhandeln noch keine Verpflichtung 
zur Errichtung des Fonds bedeute. Die von

8) So die Rohfassung des Sitzungsprotokolls, des-
sen Endfassung auf sich warten läßt.

1976 bis zum Frühjahr 1977 in Genf geführten 
Verhandlungen brachten keine bemerkens-
werten Veränderungen der Positionen.
Spätestens jedoch seit dem Londoner Treffen 
der Staats- und Regierungschefs im Mai und 
dem Abschluß der Pariser Nord-Süd-Kon-
ferenz (Konferenz über Internationale Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit — KIWZ) im 
Juni 1977 zeichnet sich eine Veränderung der 
Haltung wichtiger OECD-Länder zum Problem 
des Gemeinsamen Fonds ab. Inwieweit diese 
Veränderung substantiell oder nur taktisch- 
verbal ist, wird sich spätestens bei dem für 
die Zeit vom 7. November bis 2. Dezember 
d. J. angesetzten zweiten Teil der Verhand-
lungskonferenz über den GF zeigen. Auf der 



KIWZ wurde Einigung über eine vage Formel 
erzielt, nämlich über die „Errichtung eines GF, 
dessen Zweckbestimmungen, Ziele und son-
stige Aspekte im Rahmen der UNCTAD aus-
gehandelt werden sollen’. In der „Zeit” ver-
glich Rudolf Herlt diese Umschreibung eines 
GF mit einer Flasche, von der man nicht weiß, 
ob sie Speiseöl oder Salzsäure enthält und auf 
welche man das Etikett „Flüssigkeit“ geklebt 
hat.
Während sich die Entwicklungsländer weiter-
hin darauf beschränken, ihren spätestens seit 
der UNCTAD-Konferenz in Nairobi im Juni 
1976 bekannten Standpunkt zu wiederholen 

und daran — trotz immer offensichtlicher 
werdender Diskrepanzen im eigenen Lager 
(Beispiele Kaffee und Kupfer) — starr festzu-
halten, bemühen sich die Industrieländer 
um eine gegenseitige Abstimmung mit dem 
Ziele, dem Block der „77" eine geschlosse-
nere Haltung als bisher entgegenzusetzen. In 
der OECD sucht eine Ad-hoc-Gruppe in der 
„High Level Group on Commodities“ hinter 
verschlossenen Türen im Sinne des Beschlus-
ses der KIWZ nach einer brauchbaren Formel 
für einen GF. Dabei werden verschiedene Mo-
delle bis in alle Einzelheiten diskutiert und 
simuliert.

VI. Eine Clearingstelle oder ein Pool als gemeinsamer Fonds?
Alle Überlegungen innerhalb der Gruppe der 
OECD-Länder unterstellen die Schaffung ei-
nes Gemeinsamen Fonds als Clearingstelle 
oder Pool einzelner Rohstoffabkommen mit 
Ausgleichslagern (Buffer-Stocks). Dabei wer-
den zwei Grundmodelle in Betracht gezo-
gen:
1. Das Modell einer reinen Clearingstelle 
bzw. Pools. Es würde sich dabei um eine nur 
kontenführende — im Gegensatz zum GF der 
UNCTAD —, nicht mit eigenen Mitteln ausge-
stattete Verrechnungsstelle zwischen den ein-
zelnen, über Kapital verfügenden Rohstoffab-
kommen handeln, mit dem Ziele des Kapital-
ausgleichs zwischen den Abkommen.
2. Das Modell eines „fonds central’ in An-
lehnung an einen Vorschlag, den der französi-
sche Minister Fourcade bereits im Mai 1976 
in Nairobi unterbreitet hatte. Von dem der 
reinen Clearingstelle unterscheidet sich die-
ses Modell dadurch, daß der fonds central zu-
sätzlich zu den Depots seiner Mitglieder über 

eigene Mittel verfügen würde, um sie im Be-
darfsfall an die einzelnen Abkommen auszu-
leihen und damit deren Finanzkraft über ihr 
Eigenkapital hinaus zu stärken. Der Fourca- 
de-Plan ging seinerzeit von einer positiven 
Einstellung zur Finanzierung der Ausgleichs-
lager gemeinsam durch Produzenten und Ver-
braucher im Rahmen jedes einzelnen Roh-
stoffabkommens aus. Aber er lehnte die 
Schaffung eines zentralen Fonds unabhängig 
von und vor dem Abschluß einzelner Roh-
stoffabkommen ab. In dem einschlägigen Pa-
pier wurde zu dieser speziellen Frage be-
merkt, daß bei der vorherigen Schaffung ei-
nes Fonds alle Bemühungen zu stark auf die 
finanziellen Fragen gerichtet sein würden, 
statt auf die substantiellen Probleme. Nach 
dem ursprünglichen Konzept könnte der fonds 
central durch die erwarteten Liquiditätsüber-
schüsse („Ersparnisse") einzelner Ausgleichs-
lager gespeist werden; ferner aber auch durch 
Beiträge .gewisser internationaler Organisa-
tionen, insbesondere der Weltbank'.

VII. Ein Denkmodell der USA („Sandkastenspiel")
la der öffentlichen Erörterung wird (im Ge-
gensatz zu der Diskussion in vertraulichen 
Sitzungen) über die Stichworte reine Clea-
ringstelle bzw. Clearingstelle mit Eigenmit-
teln bisher nur in ziemlich globaler Weise 
diskutiert. Die eigentliche Problematik eines 
Gemeinsamen Fonds als Clearingstelle wird 
damit nicht deutlich genug transparent. Es 
wird höchste Zeit, auch eine breitere Offent- 
ichkeit — vor allem aber die maßgebli-

chen Politiker — mit den Detailproblemen 
yertraut zu machen, um einer Bagatellisie- 
rung der Probleme vorzübeugen, die auch mit 

einem als Clearingstelle aufgezogenen ge-
meinsamen Fonds verbunden sind.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, ein 
Denkmodell näher zu betrachten, welches die 
US-Administration ausgearbeitet hat. Es han-
delt sich um ein Sandkastenspiel mit ver-
schiedenen Optionen, welche bei jeder Form 
eines Clearinghouse-Modells eine Rolle spie-
len können, über die von den USA im Novem-
ber d. J. einzunehmende Haltung sagen die in 
dem Papier angestellten Erwägungen natür-
lich noch nichts Endgültiges aus.



Das Denkmodell der USA geht davon aus, 
daß ein Pool, der die finanziellen Mittel meh-
rerer Rohstoffausgleichslager zusammenfaßt, 
als Kernstück des Gemeinsamen Fonds in Be-
tracht kommt. Dabei wird eine Mindestzahl 
von drei Ausgleichslagern unterstellt. (Im 
OECD-Sekretariat wird mittelfristig die Mög-

lichkeit nicht ausgeschlossen, daß zu den be-
stehenden Abkommen mit Ausgleichslagern 
—z. Zt. Zinn und Kakao — noch Abkommen 
über Kautschuk und Zucker hinzukommen.) 
Das US-Denkmodell will die Teilnahme am 
GF den einzelnen Rohstoffabkommen völlig 
frei stellen. Wie andere Modelle beruhen 
auch die Erwägungen der USA darauf, daß 
der GF, in welchen die einzelnen Ausgleichs-
lager nur bestimmte Anteile ihrer liquiden 
Mittel einzahlen sollen, Liquiditätsüberschüs-
se einiger Ausgleichslager zugunsten anderer 
Lager verwenden kann. Dabei spielt die Er-
wartung eine entscheidende Rolle, daß diver-
gierende Preisbewegungen bei den einbezoge-
nen Rohstoffen „Ersparnisse“ hinsichtlich des 
insgesamt benötigten Finanzvolumens bringen 
könnten. (In OECD-Untersuchungen wird zu 
Recht auf die beträchtliche Ungewißheit 
diesbezüglicher Schätzungen hingewiesen.) 
Im vollen Bewußtsein dieser Problematik geht 
das US-Modell von der Hypothese aus, daß 
ein Pool-System für alle beteiligten Aus-
gleichslager Ersparnisse ermöglichen würde. 
Es wird ferner unterstellt, daß die einzelnen 
Ausgleichslager im Hinblick auf das Bestehen 
des GF normalerweise nicht genötigt sein 
werden, die von ihren Mitgliedern zugesagten 
Beiträge von Anfang an voll abzurufen.

Noch eine andere, fundamentale Grundannah-
me steht hinter dem Denkmodell: Die Mit-
gliedsländer internationaler Rohstoffabkom-
men mit Ausgleichslagern werden — unab-
hängig von den Entscheidungen anderer Roh-
stoffabkommen — zwei entscheidende Werte 
durch Beschluß festsetzen: die mengenmäßige 
Größe des Ausgleichslagers und den dar-
aus resultierenden Finanzbedarf. Je nach Roh-
stoff wird sich dabei eine stark verschiedene 
Größenordnung für den finanziellen Bedarf 
der einzelnen Ausgleichslager ergeben. Un-
terstellt man einmal, daß es bezüglich beider 
Punkte zu klaren Beschlüssen kommt, so 
läßt sich das US-Denkmodell an folgenden 
(hier willkürlich gewählten und daher völlig 
theoretischen) Beispielen illustrieren: Die 
Ausgleichslager für die Rohstoffe X, Y und Z 
haben entsprechend der Größe und dem 
Wert der geplanten Lager ihren Finanzbedarf 
auf 15, 10 bzw. 5 Milliarden US-Dollar festge-

legt. Ohne einen Pool wären sie gezwungen, 
ihre Mitgliedsländer zur Einzahlung bzw. Be-
reitstellung (auf Abruf) der entsprechenden 
Mittel in Höhe von 100 Prozent zu veranlassen. 
Wenn man — wie das US-Denkmodell — von 
der Hypothese ausgeht, daß unter einem 
Pool-System 20 Prozent »gespart" werden kön-
nen, d. h. praktisch nicht mobilisiert wer-
den müssen, so brauchten in dem obigen Bei-
spiel nicht insgesamt 30 Milliarden US-Dollar 
aufgebracht zu werden, sondern nur 24 Milliar-
den. Diesen Betrag hätten die drei Ausgleichs-
lager entsprechend ihrer Größe aufzubringen 
(d. h. X = 12 Mrd. US-Dollar, Y = 8 Mrd. und 
Z = 4 Mrd.). Nach den amerikanischen Vorstel-
lungen kann jedes Ausgleichslager bis zur Höhe 
seiner Einlage „automatisch" auf den Pool zie-
hen (Phase I). Soweit Mittel im Pool verfüg-
bar sind (was das US-Papier als „Normalfall" 
ansieht!), sollen auch über die Eigeneinlage 
hinausgehende Ziehungen möglich sein, wo-
durch das einzelne Ausgleichslager den sofor-
tigen Rückgriff auf die eigenen Abkommens- 
mitglieder hinsichtlich noch nicht eingezahl-
ter Beiträge vermeiden kann (Phase II). Für 
solche Ziehungen wird eine Verzinsungspflicht 
erwogen.
Für den Fall einer Erschöpfung der finanziel-
len Mittel des Pools (Phase 11!) zieht das 
Denkmodell drei Alternativen in Betracht:
A. Jedes einzelne Ausgleichslager greift auf 
die eigenen Abkommensmitglieder in Höhe 
noch nicht eingezahlter Beiträge (im gewähl-
ten Beispiel 20 Prozent) zurück. Dabei besteht 
die Möglichkeit, daß einzelne Mitgliedsländer 
eine Ziehung auf die buffer-stock facility des 
Internationalen Währungsfonds vornehmen 
oder sich kreditsuchend an die Weltbank 
wenden. Auch eine direkte Kreditgewährung 
der Weltbank an das einzelne Rohstoffabkom-
men wird in Betracht gezogen.
B. Der GF (Pool) nimmt kommerzielle Kredite 
auf (abgesichert durch die in den einzelnen 
Ausgleichslagern gebildeten Vorräte). Die 
Maximalgrenze für solche Kreditaufnahmen 
soll nach dem Denkmodell den Wert der 
durch das Pool-System erwarteten „Ersparnis-
se” nicht überschreiten, d. h. im hier ange-
nommenen Beispiel nicht die Summe von 
6 Mrd. US-Dollar. Unter der Alternative B. 
würde der GF einen gewissen Einfluß auf das 
Management der einzelnen Rohstoff-Abkom-
men und ihrer Ausgleichslager erhalten. Den 
Vorteil dieser Alternative sieht man darin, 
daß sie noch keine Inanspruchnahme »äuße-
rer“ Ressourcen beinhaltet, da die Kreditauf-



nähme auf kommerzieller Basis unter Absiche- 
rung gegen vorhandene Lagervorräte erfolgt. 
C. Bei der Weltbank wird eine ovetdrait iaci-
lity neu geschaffen, welche im Rahmen der in 
Aussicht genommenen Kapitalerhöhung der 
Bank abzudecken wäre (gegebenenfalls auch 
durch Sondereinzahlungen). Auch für diese 
Alternative soll die gleiche Maximalgrenze 
wie unter B. gelten. Sie trüge weitgehend 
.automatischen" Charakter. Ihren Hauptvor-

VIII. Der Fall einer
Der nicht nur rohstoffpolitisch, sondern auch 
politisch wichtigste Abschnitt des US-Modells 
behandelt die Frage einer „extremen' Situa-
tion (Phase IV), in welcher zusätzliche äußere 
Ressourcen benötigt werden, um die Aus-
gleichslager zu befähigen, die in den zu- 
grunde liegenden Abkommen festgesetzten un-
teren Preisgrenzen durch Ankauf weiterer 
Rohstoffe zu verteidigen. In dem Modell wird 
eine .teste Begrenzung' der Beschallung .äu-
ßerer' Ressourcen als unerläßlich betrachtet. 
Beispielshalber und unter ausdrücklichem 
Hinweis auf den spekulativen Charakter aller 
Schätzwerte wird für den Extremfall eine Er-
höhung des gesamten Ressourcenvolumens 
um 50 Prozent über den ursprünglich ge-
schätzten Finanzbedarf hinaus erwogen. Das 
würde in dem oben gewählten Beispiel eines 
anfänglich festzugesagten Ressourcenvolu-
mens von 30 Mrd. US-Dollar einem Höchst- 
limit von 45 Mrd. US-Dollar entsprechen. Der

Im Denkmodell werden Pro und Kontra 
der zusätzlichen Finanzierung abgewogen. 
Als problematisch wird dabei die objektive 
Feststellung sowohl einer .extremen' Situa-
hon als auch der Dringlichkeit des Bedarfs 
der einzelnen Ausgleichslager angesehen. Es 
wird ferner hervorgehoben, daß der GF durch 
seine Mitwirkung bei der Herbeiführung der 
einschlägigen Entscheidungen einen uner-
wünschten Grad der Einflußnahme und Kon-
trolle auf das Management der einzelnen 
Ausgleichslager erhält. Besonders bemerkens-
wert ist der Hinweis auf die Gefahr, daß sich 
die einzelnen Ausgleichslager bei der anfäng-
lichen Festsetzung ihres Finanzbedarfs durch

>e Schaffung einer Sonderfazilität für Ex- 
tremfälle zu einer Unterfinanzierung ermutigt 
sehen könnten und daher von vornherein un- 
2ureichend große Ausgleichslager in Aussicht 

teil sieht das US-Denkmodell darin, daß die 
Schaffung der overdraft facility „praktisch 
absolute Gewißheit" bezüglich der Verfügbar-
keit von Mitteln geben würde, während die 
Aufnahme von Krediten nicht problemlos 
wäre. Als Nachteile der Alternative werden 
gewertet: die Einschränkung des Ermessens-
spielraums der Weltbank in der Gewährung 
von Krediten und die Notwendigkeit einer 
Änderung der Weltbank-Statuten.

„extremen Situation" im US-Modell
Extremfall wäre nach dem Modell dann gege-
ben, wenn einerseits die Ressourcen des Pools 
und seiner Mitglieder erschöpft sind und an-
dererseits die „Rohstoffpreise allgemein auf 
breiter Front fallen und wenn diese Preisrück-
gänge auf die Nachfrage- im Gegensatz zu 
der Angebotslage" zurüdezuführen sind. Bei 
der Feststellung einer solchen Lage sollen ins-
besondere die laufenden Prognosen des Inter-
nationalen Währungsfonds und der OECD be- 
rücksichtigt werden.

Für die Aufbringung der zusätzlichen Finanz-
mittel werden alternativ Regierungsbeiträge, 
Weltbank- oder kommerzielle Kredite bzw. 
Kombinationen davon in Betracht gezogen. 
Die Kredite sollen durch die Rohstoffvorräte 
abgesichert werden. Für den Fall einer Ein-
schaltung der Weltbank wird eine Statuten-
änderung dieses Instituts für erforderlich er-
achtet.

IX. Pro und Kontra zum US-Modell
nehmen. Andererseits wird nicht ausgeschlos-
sen, daß wegen der Möglichkeit der Zusatzfi-
nanzierung zu große und unwirtschaftliche 
Ausgleichslager, insbesondere für landwirt-
schaftliche Produkte, entstehen könnten. 
Nicht unerwähnt bleibt, daß durch die Zusatz-
finanzierung die ursprünglich festgelegte fi-
nanzielle Belastung der Mitglieder der einzel-
nen Rohstoff-Abkommen auf externe Quel-
len abgewälzt würde.

Gegenüber diesen gewichtigen Negativpunk-
ten werden als positiv nur die folgenden 
gewertet: Das System der Vergrößerung der 
Ausgleichslager (dank der Zusatzfinanzie-
rung) sei einem System von Export- oder 
Produktionskontrollen in einer Phase des 
Preisrückgangs vorzuziehen, da es zur Ver-
meidung etwaiger späterer Knappheitssitua-



tionen beitrage. Für die Inanspruchnahme 
der Zusatzfinanzierung würden im Hinblick 
auf die definitive Obergrenze „strenge" Krite-
rien gelten. Die Finanzierung dürfe nicht der 
Bildung „übergroßer" Ausgleichslager dienen, 
sondern solle dem Umstand Rechnung tragen, 
daß es bei der Errichtung der Ausgleichslager 
„unmöglich" sei, völlig korrekte Analysen 
und Projektionen (über die Größe) der Aus-
gleichslager vorzunehmen". Der GF müsse in 
die Lage versetzt werden, „extreme Situa-

tionen zu überleben, wie z. B. eine schwere Re-
zession, in der die meisten, wenn nicht alle 
Rohstoffpreise für eine lange Periode rück-
läufig wird". Sämtliche „Positiv"-Punkte bein-
halten einen hohen Grad von Wunschden-
ken.
Institutionell möchten die USA nach dem 
Denkmodell den GF mehr oder minder eng an 
die Weltbank anlehnen, hätten aber wohl 
auch gegen eine unabhängige neue Institution 
keine unüberwindlichen Bedenken.

X. Unterschiede zum UNCTAD-Konzept
Von dem UNCTAD-Konzept eines GF unter-
scheidet sich das US-Denkmodell vor allem in 
folgenden Punkten:
— Ablehnung der Errichtung eines GF vor 
dem Abschluß von Einzelabkommen mit Aus-
gleichslagern. Der GF soll erst nach dem In-
krafttreten von mehreren Einzelabkommen 
seine Tätigkeit aufnehmen. Die USA halten 
damit an der (zutreffenden) Auffassung fest, 
daß in erster Linie nicht der Mangel an finan-
ziellen Mitteln ein Hindernis für den Ab-
schluß solcher Abkommen darstellt, sondern 
die technische und politische Problematik. 
Die scharfe Linie zwischen „vorher" und 
„nachher" wird allerdings dadurch verwischt, 
daß die USA ihre Bereitschaft erklärt haben, 
gleichzeitig über die Errichtung des GF und 
über den Abschluß einzelner Abkommen zu 
verhandeln, wobei ausdrücklich hinzugefügt 
wird: „Wie believe that financial pooling can 
only be activated after individual agreements 
have come into effect."
— Die Ablehnung von Interventionen auf 
Rohstoffmärkten, für die (noch) keine Abkom-
men mit Ausgleichslagem in Kraft sind.
— Mengenmäßige Festlegung der Größe je-
des einzelnen Ausgleichslagers. Eine solche 
Festlegung ist in der UNCTAD-Dokumen- 
tation nicht eindeutig vorgesehen. Das US- 
Denkmodell geht davon aus, daß bei der Er-
richtung von Ausgleichslagern ein mengen-
mäßiges Höchstlimit festgesetzt wird. Aller-
dings wird für den Fall einer „extremen" Si-
tuation (Phase IV) eine — genau zu fixieren-
de — Überschreitung des Höchstlimits in Be-

tracht gezogen. Damit erhält das ursprünglich 
vereinbarte Höchstlimit nur den Charakter ei-
nes ersten, vorläufigen Dammes.
— Keine Übertragung von Management-Auf-
gaben und Eingriffsbefugnissen gegenüber 
den Einzelabkommen. Dieses vernünftige 
Prinzip wird freilich eindeutig in der Phase 
der Zusatzfinanzierung in „extremen" Lagen 
durchbrochen, d. h. gerade dann, wenn ein 
Ausgleichslager über die Schönwetterlage 
hinaus seine Funktionsfähigkeit beweisen 
sollte
— Ablehnung des Konzepts, wonach der GF 
als Instrument des Einkommenstransfers mit-
tels Preiserhöhungen über den langfristigen 
Markttrend hinaus verwendet werden soll.
— Während nach dem' UNCTAD-Konzept der 
GF unter dem Stichwort „sonstige Maßnah-
men" auch Maßnahmen der Diversifizierung, 
der Verarbeitung, des Marketing usw. finan-
ziell fördern soll, gehören diese Aufgaben 
nach dem Denkmodell der USA nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des GF. (Der von der 
Ford-Administration in Nairobi gemachte 
Vorschlag der Errichtung einer Internationa-
len Ressourcenbank wird von der Carter-Ad-
ministration nicht mehr aufrechterhalten. 
Man ist sich zwar nach wie vor der Wichtig-
keit massiver Investitionen bewußt, möchte 
es insofern aber bei der Zuständigkeit beste-
hender internationaler Institutionen — insbe-
sondere der Weltbank — belassen. Der Unter-
schied zu dem von Kissinger vertretenen 
Konzept einer International Ressources Bank 
ist mehr verbaler bzw. institutioneller als 
substantieller Art.)

XI. Ungelöste fundamentale Probleme
Das US-Denkmodell illustriert in' drastischer 
Form die Problematik auch eines Clearing-
oder Pool-Systems. Soweit die Zuweisung äu-

ßerer Ressourcen vorgesehen ist — wie in der 
im Denkmodell erwogenen Extremsituation , 
kann von einem wirklichen Clearing oder 



Pooling nicht mehr die Rede sein. Es handelt 
sich um einen zentralen dirigistischen Eingriff 
in die Rohstoffpolitik. Wenn dieser auch in 
einigen Punkten weniger Angriffsflächen als 
das UNCTAD-Konzept bietet, so fehlt es doch 
in diesem Zusammenhang an ausreichend kla-
ren Antworten auf Dutzende von wichtigen 
Einzelfragen. Diese werden in den meisten 
Diskussionen unter den Tisch gekehrt; es 
stehen vor allem Fragen des taktischen Vor-
gehens im Vordergrund, als ob man mit Ver-
handlungstaktik ungelöste Probleme über-
springen könnte. Hier können davon nur zwei 
fundamentale Probleme herausgegriffen wer-
den:
1. Das Fehlen wirklich überzeugender Kri-
terien für die Bestimmung der Größe der ein-
zelnen Rohstofflager und damit für den Fi-
nanzbedarf.
2. Die unverändert bestehende Problematik 
der Preisfestsetzung als entscheidender 
Grundlage für die Operation eines Aus-
gleichslagers.

Zu 1. Was die Frage der Kriterien für die Be-
stimmung der Größe der einzelnen Aus-
gleichslager angeht, so gibt es dafür keine 
verläßlichen Anhaltspunkte. Die für alle 
Grundentscheidungen unerläßlichen Schät-
zungen und Prognosen sind in hohem Grade 
spekulativ, um nicht zu sagen abenteuerlich. 
Die .Experten“ widersprechen sich, zumal sie 
für ihre Schätzungen meist kaum bessere An-
haltspunkte haben als Astrologen bei ihrem 
Blick in die Zukunft.
Der Vertreter der EG-Kommission versuchte 
bei der Öffentlichen Anhörung im Bundestag 
die schlechten Erfahrungen, welche mit dem 
Ausgleichslager für Zinn gemacht worden 
sind, durch die Bemerkung zu bagatellisieren, 
daß dieser Bufferstock „viel zu klein“ ange-
legt worden sei. Als er daraufhin von einigen 
Abgeordneten bedrängt wurde, sich zu den 
Kriterien für die Größe eines funktionsfähi-
gen Bufferstocks zu äußern, mußte auch der 
EG-Experte bekennen, daß er „auch nicht sa-
gen (könne), wie groß die Bufferstocks für 
einzelne Produkte sein müssen". Für den Au-
ßenstehenden ist nicht ersichtlich, ob die EG 
inzwischen den Stein des Weisen gefunden 
hat. Mit allgemeinem Gerede ist nichts ge-
tan.
Wenn ein Ausgleichslager auf sich selbst ge- 
stellt ist, wird man mit größter Vorsicht an 
die erforderlichen Schätzungen und Progno- 
sen herangehen. Man muß ja für falsche 
Schätzungen selbst einstehen. In einem Pool-

System mit zusätzlichen äußeren Ressourcen 
wird dagegen manches Einzellager im Ver-
trauen auf den Pool weniger vorsichtig ope-
rieren, und falsche Prognosen bekommen da-
mit einen Multiplikator-Effekt. In einer ver-
traulichen Bonner Studie wird zutreffend 
darauf hingewiesen, daß die Abkommen, wel-
che ihren Preis am stärksten über dem 
Gleichgewichtspreis halten, die meisten Fi-
nanzmittel benötigen. Wörtlich heißt es in 
dem Papier: „Die damit verbundene Subven-
tionierung eines Teils der Abkommen durch 
einen anderen setzt bei den Beteiligten einen 
bisher nicht zu beobachtenden Grad von Soli-
darität voraus."
Zu 2. Wie einleitend bereits bemerkt worden 
ist, gibt es kein objektives Kriterium für die 
Bestimmung des im UNCTAD-Konzept ange-
strebten „gerechten“ Preises. Hier liegt der 
eigentliche Grund dafür, daß die Abkommen 
für Weizen, Zinn, Kakao, Kaffee und Zucker 
hinsichtlich der Preisstabilisierung gerade im-
mer dann nicht funktionierten, wenn ein Aus-
gleich am dringendsten nötig gewesen wäre. 
Insbesondere sind starke Preisausschläge 
nach oben bisher von keinem Abkommen 
verhindert worden. Nach einer prägnanten 
Formulierung von Willy Zeller9) gibt es ein 
Marktgleichgewicht stets nur zu einem Preis, 
nämlich dem marktgerechten: „Man kann 
zwar Preise aushandeln, wie es den Promo-
toren eines Netzes internationaler Roh-
warenabkommen vorschwebt. Man kann aber 
ausgehandelte Preise normalerweise nur si-
chern, wenn man die Angebote mengenmäßig 
steuert.“ Hier fallen dann alternativ die omi-
nösen Stichworte Export- und/oder Produk-
tionsquoten einerseits oder die Finanzierung 
von Überschüssen andererseits.

’) Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe 28729. Au-
gust 1976.

Die Gefahr, daß auch neue oder zu erneuern-
de Abkommen — so wie die bisherigen — 
nur Schönwetterabkommen sein werden, kann 
auch durch das in der Öffentlichen Anhörung 
im Bundestagsausschuß für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit wieder einmal aufgewärmte 
sogenannte Konzept der .Stufenflexibilität’ 
nicht gebannt werden. Das aus der Wäh- 
rungstheorie entnommene Schlagwort von 
„stufenflexiblen" Abkommen, welche Preis-
korrekturen nach oben und unten möglich 
machen sollen, nutzt praktisch kaum mehr als 
der üblicherweise für den gleichen Gedanken-
gang verwendete Begriff der Bandbreite. In 
einem .stufenflexiblen“ Abkommen soll die 
Preismarge geändert werden, sobald sich der 



Preis „längere Zeit" an der oberen oder unte-
ren Interventionsgrenze bewegt. In diesem 
Zusammenhang bedarf es einerseits der Defi-
nition des Begriffs »längere Zeit“. Anderer-
seits ist zu fragen, was wirklich gewonnen 
wird, wenn die Preisspanne immer nur dem 
sinkenden oder steigenden Marktpreis nach-
gezogen wird. Ein abschreckendes Beispiel in 
diesem Zusammenhang ist das Zinn-Abkom-
men.
Setzt man die Bandbreite (d. h. die „Stufenfle-
xibilität") zu weit an, so mindert man den 
Stabilisierungseffekt, wenn man ihn nicht so-
gar praktisch aufhebt. Bemißt man sie zu eng, 
so trägt das Konzept keinen Deut zur Lösung 
des Preisproblems bei. Manfred Tietzel 10) 
verdient mit seiner These Zustimmung, wo-
nach das Konzept der Stufenflexibilität „das 
Verhandlungsproblem zwischen den Export- 
und Importländern nur auf eine andere Ebene 

(verschiebt): statt der Preise selbst ist ein 
Mechanismus zur Preisbestimmung Verhand-
lungsgegenstand.“
Bei der Anhörung im Bundestag wurde das 
Konzent ler Stufenflexibilität seitens der Ab- 
geord- -ten kommentarlos hingenommen, und 
es fällt schwer, sich des Eindrucks zu erweh-
ren, daß einige Hearing-Teilnehmer in diesem 
problematischen Konzept eine Chance sehen, 
um das zentral wichtige Preisproblem zu ba-
gatellisieren. Anders ist es nicht zu erklären, 
daß es in der „Zusammenstellung der Ergeb-
nisse" des Hearing heißt: „Durchweg wird 
das Modell der Stufenflexibilität vorgeschla-
gen ..." Es ist höchste Zeit, daß sich die An-
hänger des Konzepts der Stufenflexibilität be-
reit finden, auf die ernsten Einwände konkret 
und substantiell zu replizieren, statt das sach- 
lich inhaltslose Schlagwort stereotyp zu wie-
derholen.

XII. Zusammenfassende Würdigung des Konzepts einer Clearingstelle

Eine zusammeniassende Würdigung des Kon-
zepts eines Gemeinsamen Fonds in Form ei-
ner Clearingstelle muß zwischen den beiden 
Grundtypen unterscheiden: Clearingstelle mit 
oder ohne äußere Ressourcen.
Im Falle einer Clearingstelle ohne äußere 
Ressourcen, die Staatssekretär Hermes vom 
Auswärtigen Amt kürzlich in einem Zeit-
schriftenartikel 11) als eine Möglichkeit in 
Betracht zieht, zumal sie seiner Auffassung 
nach marktkonform wäre, wird von der An-
nahme ausgegangen, daß die Mitgliedsabkom-
men der Clearingstelle ihre Mittel nicht 
gleichzeitig voll benötigen, so daß .Ersparnis-
se“ gemacht werden können. Man unterstellt 
dabei, daß die Preisentwicklung bei den ein-
bezogenen Rohstoffen nicht parallel verläuft. 
Diese Hypothese ist allerdings umstritten. 
Sollten, wie es schon der Fall war, alle Preise 
gleichzeitig sinken, so kann eine Clearingstel-
le ohne äußere Ressourcen keinen, zum min-
desten aber keinen vollen Ausgleich bringen. 
Bisher fehlt es an verläßlichen Untersuchun-
gen, ob und welche »Ersparnisse“ bei diesem

10) Manfred Tietzel, Internationale Rohstoffpolitik, 
Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 82 f. — In der Flut 
von neuester — z. T. fließbandartig produzierter 
— Literatur gibt das Buch für den general reader 
den wohl besten Überblick über die Rohstoffpro-
blematik.
11) Peter Hennes, International Raw Material Poli- 
cy in the Agricultural and Industrial Sphere IN- 
TERECONOMICS 7/8, 1977, S. 171 ff.

Modell realistischerweise erwartet werden 
können. Die Meinungen der Experten pendeln 
zwischen 0 und 60 Prozent. In OECD-Studien 
werden alle einschlägigen Schätzungen mit 
Skepsis beurteilt. Die Konklusion ist, daß eine 
Clearingstelle solcher Art kaum eine -große 
Attraktion für diejenigen darstellt, welche an 
die Notwendigkeit eines Gemeinsamen Fonds 
glauben.
Anders wäre die Sachlage für eine Clearing-
stelle mit äußeren Ressourcen, also einem 
fonds central. Aber für eine solche Institution 
gelten — wenn auch in abgeschwächter Form 
— die gegen das UNCTAD-Konzept des GF 
anzuführenden ernsten Bedenken. Sie gehen 
dahin, daß dieses Konzept die Gefahr der Fehl-
allokation von Ressourcen und sich kumulie-
render interventionistischer Maßnahmen 
beinhaltet. Auch diese Form eines GF würde 
den Marktmechanismus, insbesondere in kriti-
schen Situationen, weitgehend durch einen 
dirigistischen Mechanismus ersetzen und da-
mit die Steuerungsaufgabe komplizieren und 
bürokratisieren. Wer im Interesse der Indu-
strie- und der Entwicklungsländer für die 
Stärkung der Funktionsiähigkeit der weltwirt-
schaftlichen Ordnung eintritt, muß bei sach-
bezogener und nüchterner Betrachtung das 
Konzept der Clearingstelle mit äußeren Res-
sourcen ablehnen. Auch der stärkste politi-
sche Wille würde nicht ausreichen, um unab-
sehbaren Schaden zu vermeiden.



XIII. Heutige
Die gegenwärtige Haltung des UNCTAD-Se-
kretariats bzw. der „Gruppe der 77" wurde 
kürzlich durch einen leitenden Beamten der 
UNCTAD, den Finnen Teuvo Lehti, in einem 
Artikel der außenpolitischen Zeitschrift „Ul- 
kopolitika", Helsinki, skizziert. Danach ist 
das Integrierte Rohstoffprogramm mit dem GF 
nach wie vor der „Eckstein der Neuen Inter-
nationalen Wirtschaftsordnung“. Das Pro-
gramm strebe keine künstlichen Preiserhö-
hung611 an, sondern wolle nur eine größere 
Preisstabilität erreichen. Die in vielen UNC- 
TAD-Dokumenten bisher vertretene Forde-
rung auf substantielle Preiserhöhungen als 
Mittel des Ressourcentransfers wird damit 
ignoriert. Lehti, welcher jahrelang in der Roh-
stoffabteilung der FAO Erfahrungen sammeln 
konnte, gibt zu, daß die Errichtung von Buf-
ferstocks bei einer Anzahl von Rohstoffen 
.technische' Probleme aufwerfe (wobei er of-
fenbar Fragen wie die der Lagerfähigkeit, der 
eindeutigen Bestimmbarkeit der Qualitäts-
gruppen, der Größe der Lager usw. meint). 
Diese seien ernst zu nehmen, dürften aber die 
Errichtung von Bufferstocks nicht behindern, 
schreibt Lehti, ohne auch nur anzudeuten, 
wie die sogenannten technischen Probleme 
zu lösen seien.
Die Hauptsäule des Integrierten Rohstoffpro-
gramms, der Gemeinsame Fonds, müsse zur 
Erfüllung seiner Funktion als Katalysator vor 
dem Abschluß von Einzelabkommen geschaf-
fen werden. Lehti erkennt aber ausdrücklich 
an. daß es wohl keinen Fall gebe, in welchem 
eindeutig nachweisbar sei, daß das Fehlen fi-
nanzieller Mittel den Abschluß eines Buffer-
stock-Abkommens verhindert habe. Er räumt 
die Möglichkeit ein, uaß die Durchführung 
des Integrierten Rohstoffprogramms den ein-
zelnen Entwicklungsländer.^hr unterschied-

Position des UNCTAD-Sekretariats 
liehe Vorteile bringen werde. Wenn sich die-
se trotzdem als Einheitsfront präsentierten, so 
sei das die Folge einer Abwägung der politi-
schen gegenüber den wirtschaftlichen Vortei-
len. Der Nord-Süd-Dialog habe zwar das größ-
te politische Hindernis für die Errichtung des 
GF beseitigt, jedoch die Frage offen gelassen, 
welche Ausgestaltung der Fonds erhalten sol-
le. Die „Gruppe der 77“ halte weiterhin an 
dem in Nairobi vorgeschlagenen Konzept fest, 
und es gebe nur wenige Anzeichen für die 
Annahme, daß sie ihre Position in der nahen 
Zukunft drastisch ändern werde. Als unver-
zichtbare Punkte führt Lehti die folgenden an: 
„Insbesondere die Schaffung einer im voraus 
verfügbaren Finanzierungsquelle; die Befug-
nis für den Fonds, Kapital auf dem Kreditwe-
ge zu beschaffen und die Einbeziehung eines 
,zweiten Fensters'.“ (Das zweite Fenster bein-
haltet die Forderung auf Finanzierungsmög-
lichkeiten durch den GF für Maßnahmen der 
Diversifizierung, des Marketing, der Verarbei-
tung usw.)
Nach Meinung Lehtis entsprechen die seitens 
der Industrieländer bisher erwogenen Modelle 
eines GF den erwähnten „essentials" schon 
deswegen nicht, weil sie die Schaffung einer 
Finanzierungsquelle erst nach der Schaffung 
von Bufferstocks für einzelne Rohstoffe in Be-
tracht ziehen. Der erfolgreiche Abschluß der 
im November erneut beginnenden Verhand-
lungen hänge wesentlich von einer Änderung 
der Haltung der Industrieländer in diesem 
Punkte ab. Ein System der kompensatorischen 
Finanzierung von Schwankungen der Export-
erlöse wird seiner Meinung nach von den 
,77“ weiterhin nur als eine komplementäre 
Maßnahme zur Preisstabilisierung gewertet, 
nicht aber als eine Alternative dazu.

XIV. Alternative: Eine über Rohstoffprobleme 
hinausgehende umfassende Gegenstrategie

Diejenigen Industrieländer, welche in den be-
vorstehenden Verhandlungen sowohl einen 
GF im Sinne der UNCTAD als auch einen GF 
in der Form eines fonds central ablehnen, 
könnten politisch in Bedrängnis geraten. Ih- 
nen wird der — unberechtigte — Vorwurf 
weht erspart bleiben, daß sie einen GF haupt-
sächlich nur deswegen ablehnten, um Privile- 
9ien zu verteidigen, auch wenn sie in Wirk- 
lichkeit nur vermeiden wollen, ialsche Opfer 

zu bringen, die doch niemanden nützen. Man 
wird ihnen vorwerfen, auf Konfrontationskurs 
zu gehen. Aber auch wenn man der Meinung 
ist, daß in den Beziehungen zwischen Nord 
und Süd unbedingt Kooperation statt Konfron-
tation geboten ist, so verdient die im Bundes-
tag ausgesprochene Mahnung eines so über-
zeugten Verfechters des Kooperationskurses 
wie Horst Ehmke Beachtung, wonach die In-
dustrieländer „alle Vorschläge der Entwick-



lungsländer darauf prüfen müssen, ob sie ih-
nen und der Stabilit
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ät der Weltwirtschaft 

überhaupt dienen" ).
Da die ernsten Bedenken gegen einen Ge-
meinsamen Fonds mit eigenen Ressourcen bis-
her nicht ausgeräumt werden konnten, bleiben 
den Ländern, welche Bedenken gegen einen 
gemeinsamen Fonds haben, der über eine 
reine Clearingstelle hinausgeht, im Grunde 
nur drei Möglichkeiten:
— Zustimmung gegen besseres Wissen aus 
„politischen" Erwägungen (gleichbedeutend 
mit dem Sichabfinden mit einem Zugzwang zu 
unabsehbaren — gegebenenfalls mit laufender 
Nachschußpflicht verbundenen — weiteren 
Schritten);
— Ablehnung eines Gemeinsamen Fonds mit 
eigenen Ressourcen;
— konstruktive Gegenvorschläge.
Alles spricht für die zuletzt erwähnte Option. 
Eine Gegenstrategie muß von der These aus-
gehen, daß eine internationale Rohstoffpolitik 
nur Teil einer zielbewußten entwicklungspoli-
tischen Strategi 13e sein kann ). Die Gesamt-
strategie, welche auch die Knappheit der Res-
sourcen nicht außer acht lassen kann, hat ins-
besondere die folgenden Punkte zu umfas- 
sen:
— Verstärkung der öffentlichen Entwick-
lungshilfe. (In der „Internationalen Strategie 
für die Zweite Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationen", welche von der UN-Vollver-
sammlung am 24. Oktober 1970 verabschie-
det wurde, ist eine Anhebung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe bis Mitte der siebziger Jahre 
auf mindestens 0,7 ’/o des Bruttosozialprodukts 
in Aussicht genommen worden. Die öffentli-
chen Leistungen der Bundesrepublik Deutsch-
land lagen im Jahre 1976 bei nur 0,31 %.)
— Weitere Öffnung der Märkte der Indu-
strieländer (und zwar auch — und gerade — 
für diejenigen Warengruppen, bezüglich de-
rer die Entwicklungsländer besonders kon-
kurrenz 14fähig sind) ).

— Intensivierung der bilateralen privatwirt-
schaftlichen Zusammenarbeit.
— Spezifische rohstoffpolitische Maßnah-
men.

Was die spezifischen rohstoifpolitischen Maß-
nahmen angeht, so können dazu hier nur die 
folgenden Stichworte angeführt werden:
— Weitere Verbesserung des Systems der 
Exporterlösstabilisierung );15

— grundsätzlich positive Einstellung zum 
Abschluß von einzelnen Rohstoffabkommen 
mit und ohne Preisklauseln bzw. Rohstoffaus. 
gleichslagern;
— Verbesserung der bestehenden Re-Finan-
zierungsmöglichkeiten für Rohstoff-Aus-
gleichslager beim Internationalen Währungs-
fonds und der Weltbank;
— horizontale und v

16
ertikale Diversifizie-

rung );
— Schaffung von Möglichkeiten für die Finan-
zierung von Investitionsvorhaben auf dem 
Rohstoffsektor (z. B. für Diversifizierung, Tech-
nologietransfer, Marketing).

12) 7. Sitzung des 8. Deutschen Bundestages am 
19. 1. 1977 („Das Parlament", 29. 1. 1977, S. 2).
13) Daß der Rohstoffsektor in der Wirtschaft der 
Entwicklungsländer nicht der dynamischste ist, 
wird durch eine Studie des UNCTAD-Sekretariats 
vom Mai 1977 bestätigt (TD/B/C 2/175); vgl. ferner 
J. Kühn, in: Deutsche Außenwirtschaft, 4. 8. 1977.
14) Siehe O. Matzke, Widerspruch zwischen Han-
dels- und Entwicklungspolitik, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 17/72, und in: Europa-Archiv, Folge 
23/1973 (Das Spannungsverhältnis zwischen Han-
dels- und Entwicklungspolitik).

15) Zu den verschiedenen Konzepten der Export-
erlösstabilisierung (insbesondere dem System der 
Ausgleichsfinanzierung beim Internationalen Wäh-
rungsfonds und dem sogenannten STABEX-System 
der Europäischen Gemeinschaft) und ihrem histori-
schen Hintergrund siehe O. Matzke, Problemati-
sche Exporterlös-Stabilisierung — Lome-Abkom-
men kein Vorbild, in: Beiträge zur Konfliktfor-
schung, Heft 2/1976, S. 71 ff. Zur Problematik des 
STABEX-Systems siehe vom gleichen Verfasser 
STABEX — ein fragwürdiges Modell der Exporter-
lös-Stabilisierung, in: Entwicklung und Zusam-
menarbeit, Oktober 1976.
16) Bei der horizontalen Diversifizierung handelt 
es sich darum, einen Teil der Erzeugung eines ein-
zigen Rohstoffs auf die Produktion mehrerer Ty-
pen von Rohstoffen umzustellen (z. B. statt Kaffee, 
Anbau von Mais oder anderen Agrarprodukten). 
Die vertikale Diversifizierung besteht im Über-
gang von der Erzeugung eines Rohstoffs auf seine 
Aufbereitung und Weiterverarbeitung.

Unter den spezifischen rohstoffpolitischen 
Maßnahmen wurde bewußt die Exporterlös-
stabilisierung an die erste Stelle gesetzt. Es 
besteht weitgehend Konsens darüber, daß da-
mit am schnellsten und gezieltesten gerade 
den Bedürftigsten geholfen werden kann. Die 
Absicht der Bundesregierung — sie wurde 
auf der Nord-Süd-Konferenz insbesondere von 
den Entwicklungsländern vereitelt —, sich er-
neut für die Ausarbeitung einer internationa-
len Studie zu diesem besonders wichtigen 



Fragenkomplex einzusetzen, ist zu begrü-
ßen 17) .
Auf die Problematik, die sich der Völkerge-
meinschaft in den kommenden Monaten und 
Jahren stellt und innerhalb derer die Roh-
17) Auf der September-Sitzung des Internationalen 
Währungsfonds wurde nunmehr der Fonds beauf-
tragt, eine Studie vorzulegen.

Stoff-Frage nicht mehr als einen wichtigen 
Au

18
sschnitt darstellt, trifft der von Keynes vor 

über 50 Jahren geschriebene Satz ) zu:
„The political problem of mankind is to com- 
bine three things: economic efficiency, social 
justice, and individual liberty.“

18) J. M. Keynes, Essays in Persuasion, 1926.

Harald Stumpf: Wirtschaftswachstum und Energieversorgung. Analysen und Alter-
nativen

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/77, S. 3—33

Der Beitrag nimmt zu dem im Bericht der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel entwickelten Konzept für eine gestaltete Expansion Stellung. Dabei wird darauf 
hingewiesen, daß es nötig ist, nicht nur die Rahmenbedingungen für eine solche gestaltete 
Expansion zu verbessern, sondern daß der Begriff „gestaltet" inhaltlich schärfer gefaßt 
werden muß. In einer vorangehenden Arbeit (B 32/77) wurde bereits auf einen Teil der 
Problematik hingewiesen; es wurden psychosoziale Belastungen, Umweltbelastungen, 
die wirtschaftliche Strukturkrise, die Exportabhängigkeit, die Globalentwicklung und die 
Bevölkerungsentwicklung behandelt, und es wurden aus dieser Darstellung politische 
Schlußfolgerungen gezogen.
Im vorliegenden Teil wird auf die Entwicklung von Wissenschaft und Technik eingegan-
gen, da auch von ihr eine gestaltete Expansion entscheidend mitbestimmt wird. Zunächst 
wird ein kritischer Überblick über die ökologischen Auswirkungen bereits etablierter 
Technologien gegeben und daraus gefolgert, daß es wichtig ist, Techniken vor ihrer 
breiten Einführung auf ökologische Fehlleistungen zu untersuchen. Wegen des großen 
Umfangs dieses Fragenkomplexes wird nur ein Beispiel behandelt, und zwar die Energie-
techniken. Es wird gezeigt, daß die Bundesrepublik aufgrund ihres gegenwärtigen Zu-
stands einer Reihe von wirtschaftlichen Wachstumszwängen unterworfen ist, die sich auch 
in der Konzeption der Energieversorgung niederschlagen, wobei nicht nur die notwendige x 
Substitution von O1 erreicht werden soll, sondern auch ein absolutes Wachstum des 
Primärenergieangebots angestrebt wird. Das vorgesehene Mittel, dieses Ziel zu erreichen, 
ist die Kernenergie. Deren Technik wird kritisch untersucht, mit dem Fazit, daß durch einen 
raschen Ausbau dieses Energiesektors Zwangssituationen geschaffen werden, die den 
zukünftigen Einsatz von Techniken verlangen, die gegenwärtig noch nicht entwickelt 
sind — was ein erhebliches Sicherheitsrisiko in sich birgt. Die Fossilenergien werden 
ebenso kritisch abgehandelt. Eine Diskussion von Alternativstrategien gegenüber ein-
seitigen Entwicklungsrichtungen in der Energieversorgung schließt sich an. Rationellere 
Verwendung von Energie und eine immer stärkere Verwendung von regenerativen 
Energiequellen stehen hierbei im Mittelpunkt. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Alternativstrategien werden behandelt, besonders unter dem Aspekt der Belebung 
der Wirtschaft und der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Schließlich wird darauf hin-
gewiesen, daß eine Grundregel zukünftiger gestalteter Expansion die Optimierung des 
Nettonutzens sein muß, und zusammenfassend festgestellt, daß der Übergang zu einer 
ökologisch einwandfreien Wirtschaftsform sowie die Verhinderung eines weiteren An-
wachsens des Verfalls auf biologischer und psychologischer Ebene die wesentlichen Auf-
gaben sind, die bei einer gestalteten Expansion gelöst werden müssen. Eine Mitwirkung 
der einzelnen Bürger ist dabei unerläßlich.

55 B 44



Helmut Weidner: Von der Schadstoffbeseitigung zur Risikoverhinderung. Neue 
gesetzliche Regelungen für Umweltchemikalien

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/77, S. 34—42

Umweltpolitik, wie sie bisher betrieben wird, hat einige bemerkenswerte Erfolge zu 
verzeichnen, dürfte jedoch langfristig an Grenzen stoßen, die der zugrunde liegenden 
Entsorgungsstrategie immanent sind. Daneben ist in den meisten westlichen Industrie-
staaten, einschließlich der Bundesrepublik, das Problem der zunehmenden Risikoproduk-
tion durch die jährlich steigende Menge an neuen, in ihren Gefahren oft unbekannten 
Umweltchemikalien bis heute weitgehend aus dem umweltpolitischen Regelungsbereich 
ausgeklammert. Die zunehmende „toxische Gesamtsituation" stellt aber die eigentliche 
Herausforderung an die Umweltpolitik dar, da hier sinnvoll nur mit einem scharf ge-
faßten Risikobegriff auf der Grundlage einer konsequent ausgeübten Vetomacht des 
Staates gegen den industriellen Selbstlauf operiert werden kann. Einige westliche Indu-
striestaaten haben vor kurzem mit dem Verbot von die Umwelt belastenden Chemikalien 
diese „Zweite Etappe" der Umweltpolitik eingeleitet. Die zwei bemerkenswertesten 
Gesetze (USA und Schweden) werden analysiert und trotz einiger Mängel — weitete 
werden erst im noch ausstehenden Vollzug sichtbar sein — als beispielhaft eingestuft.

Otto Matzke: Anhaltende Kontroverse über einen gemeinsamen Rohstoff-Fonds

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/77, S. 43—54

Im Rahmen der seit der 4. Session der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen in Nairobi (UNCTAD IV) stark aktivierten Diskussion über die interna-
tionale Rohstoffpolitik nimmt die Erörterung des vom UNCTAD-Sekretariat konzipierten 
„Integrierten Rohstoffprogramms" weiterhin breiten Raum ein. Kernpunkt dieses Pro-
gramms ist die Schaffung eines „Gemeinsamen Fonds“, welcher u. a. die Finanzierung 
von Rohstoffausgleichslagern übernehmen soll. Nach der UNCTAD-Philosophie ist der 
Mangel an Finanzmitteln eine der Hauptursachen für das Nichtzustandekommen funktio-
nierender Rohstoffabkommen. Auf der UNCTAD IV wurde über die Errichtung des Fonds 
noch keine substantielle Entscheidung getroffen, im Herbst 1976 und im Frühjahr 1977 in 
Genf geführte Verhandlungen brachten keine sachlichen Fortschritte. Die Entwicklungs-
länder halten unverändert an der Forderung nach Eirichtung des Fonds fest, während 
die meisten Industrieländer diese Maßnahme ablehnen. Spätestens seit dem Londoner 
Treffen der Staats- und Regierungschefs im Mai und dem Abschluß der Konferenz über 
Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Juni zeichnet sich aber eine gewisse 
Veränderung in der Haltung wichtiger OECD-Länder ab. Den Gedanken eines Fonds im 
Sinne des UNCTAD-Konzepts lehnen die Industrieländer in ihrer Mehrheit zwar weiter-
hin ab, doch haben sie in den vergangenen Monaten Erwägungen darüber angestellt, ob 
die Bildung eines Gemeinsamen Fonds in Form einer Clearingstelle zwischen den ein-
zelnen Rohstoffabkommen opportun ist. Die Varianten eines solchen Verfahrens werden 
mit dem Ergebnis diskutiert, daß die Industriestaaten eine umfassende entwicklungspoli-
tische Alternativstrategie vorschlagen sollten, statt sich auf einen Gemeinsamen Fonds 
in irgendeiner Form einzulassen.
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